
1059 der Beilagen zu den steno graphischen 'Protokollen des N ation;alratesXI. GP. 

27. 11. 1968 

Regierungsvorlag~ , 

, Bundesgesetz vom XXXXXX:XXXX 
1968, mit de'indas AllgemeineSoziatversiche­
rungsgesetz abgeändert wird' (23. Novelle 
zum, AJIgemeinen, Sozialversicherungsgesetz)" 

Der Nationalrat hat beschl~ssen: .' 
:-:' " 

;1) w~hrend dererderVetsiCherte auf Rech­
nung eines' Versicherungsträgers Anstalts­
pflege erhält öder 'auf Rechnung eines Ver­
sicherungsträgers in einem Genesungs-, Er­
holungs- oder' Kurheini. oder, in einer 
Sondetheilartstalt untergebracht ist oder 
Anspruch auf 'Ersatz der Verpflegskosten 

A~tikel I 'gemäß §131 6der§ 150 einem Ver-
Das Allge~ei1ie SozialversicherUngsgesetz sicherungsträger gegenüber hat und 

BGBL Nr. 189/195.5,iri der Fissung der Bundes- b} des Kranken- oder Wochengeldbezuges. 
gesetze BGBL Nr.266!19S6;BGBl. Ni, lil/1957"(2)' Die KrankeiJ.versicherung" hnn ' ferner, 
BGBL Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1958,'BGBl. wenn sie'die im Abs~ 1 bezeichnete Mindestdauer 
Nr. 293/1958, BGBL Nr. 65/1959, BGBL Nr. 290/ 
1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBL Nr. 168/1960, erreicht hat, fortgesetzt werden " 
BGBL Nr. 294/1960; 'BGBL Nr. 13/19'62, 'BGBL a) nach~dem,Todedes Versicherten, 
Nr. 85/1963, BGBL Nr. 184/1963, BGBL Nr.253/. ' "1.vom überlebenden Ehegatterr oder 
1963, BGBl. Nr. 32Q/1963, BGBL Nr. 301/1964,2. von einer überlebenden, nach, ,§ 12j 
BG'BL Nr.' 'g 111965,:BGBLNr ~~ 96/1965; BGBL Abs. 7 oder, Abs.2', :als' Angehörige gel .. 
Ni. 220/1965,BGBLNr;'309/-1965, BGBL tenden Person oder 
Ni-. 168/1966,BGBl. Nr': 67/l967,BGBL Nr. 201/ 3. V'ondehül~erieb~nden. DoppelwaIsen; 'so~ 
'1967, BGBLNr. 6/1968 liridBGBl. 'Nr'. 282/1968, 'fern sie im Zeitpüi:J.ktdes~Todes des Ver'-
'wird abge~ndert wiefOlgf:" sicherten das 18. Lebensjahr' nichtvqll~ 

endet eider eine'der im § 252 Abs. 2'be-
1. a) § 7 Z. Ilit. e ~at zu lauteh: ., zeichneten Voraussetzungen .', "erfuHt 

haben, 
, "e) die Rechtsa1i~altsanwärtet;<'b), nach. Nichtigerklänmg, Aufhel;>uug oder 
,b) § 7Z.3,1tt.d hatzu~~tfaHen~ " Sclu!iclungder'Ehe vom früher~nEhegai:t~n 

2. § 16 hatz~ lauten: 

"Weiter~ersiche~ung In der 'Kran-
, k' e n ve r ~ i eh er u n g 

§ 16. (1) Personen, die aus der Pflicht:v~rs'lche­
rung ausscheiden, können, sieb, so langesie'i4ren 
Wohnsitz im Inland hibenund nicht nach diesem, 
oder einem and,eren Bundesgesetz in: der 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, in der 
Krankenversicherung, weiterversichern', wenn sie 
in den vorangegangenen' zwölf Monaten min­
destens 26 Wochen oder unmittelbar vQJ;hermin­
destens sechs Wochen nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz kranken versichert waren; 
das Erfordernis der Erfüllung der Vorversiche­
rungszeiten entfällt, wenn die Pflichtversicherung 
infolge ,einer Aussperrung oder eines Streiks 
erlischt. Die Frist von zwölf Monaten verlängert 
sich um die Zeiten, 

"und,.,",. ,'" .• ; ,'. ",',; 
c) naeb dem Ausscheide,n des, Versicherten au~ 

der PflichtversiCherimg und Oherriabm,e 
~iner unselbständigen Erw:~rbstätigkeit im 

'Ausland von den im Irilandzurück:, 
'bleibenden Angehörig~n. dIe, im: FalleJes 

, Todes de~ Versicherten nach, li t. a ~ur 
Weiterversicbening 'b.erechtigt wären,~o 
lange die zur Weiterversicherung berech­
tigte Person ihren Wohnsitz im Inland 
hat und nicht riach (Üeserti' oder einem 
anderen Bundesgesetz 'irtder' Krankenver:.. 
sicherung pflichtversichert ist. ' 
-. . . 

(3) In den ~ällen des' Abs. 2 können die d<)rt 
genannten Personen, so lange sie ihren Wohnsi,tz 
im Inland haben und nicht nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz in der, Kranken­
versicherung pflichtversichert sind, auch eine 
Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
fortsetzen. 
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2 1059 der Beilagen 

(4) Das Recht auf Weiterversicherung ist ,(9) Personen,' die nach Abs. 1 oder 2 zur' 
binnen sechs Wochen nach dem Ausscheiden aus Weiterversicherung berechtigt waren, können 
der vorangegangenen Krankenversicherung gel- dieses Recht, wenn sie die Ausstellung einer Be­
tend zu x:nachen. Diese Frist wird durch Zeiten scheinigung nach § 10 Abs. 7 beantragt haben, 
der im Abs. 1 lit. a und b bezeichneten Art auch noch innerhalb von sechs Wochen nach Ab­
unterbrochen und beginnt nach Wegfall des lehnung des Antrages auf die Bescheinigung 
Unterbrechungsgrundes von neuem zu laufen. geltend machen. Dies gilt jedoch nur, wenn die 
Die Frist beginnt jedoch Ausstellung der Bescheinigung innerhalb der 

a) in den Fällen, in denen der Versicherungs- Frist beantragt wurde, innerhalb der das Recht 
träger gemäß' § 410 Z. 1 oder 2 einen auf Weiterversicherung nach Abs. 1 oder 2 hätte 
Bescheid zu erlassen hat, mit dem rechts- geltend gemacht werden können. Die Weiterver­
kräftigen Abschluß des Verfahrens; sicherung beginnt in diesem Fall mit dem Tag 

b) in den Fällen, in denen gemäß § 1 des der Zustellung des Bescheides über die Ab­
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 153/1956 die lehnung der Bescheinigung nach § 10 Abs. 7. 

Krankenversicherung aufrecht erhalten (10) Die Weiterversicherung endet, außer mit 
wird, mit dem Ende des ordentlichen oder dem Wegfall der Voraussetzungen, , 
außerordentlichen Präsenzdienstes ; 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in 
c) in den Fällen des Abs. 2 lit. amit dem dem der Versicherte seinen Austritt erklärt hat; 

Tage des Todes des Versicherten, nach dem 
Tode eines Pensionisten mit dem Ende der 2. wenn die Beiträge für zwei volle Kalender­
Versicherung (§ 12 Abs. 5); 'monate rückständig sind, mit dem Ende des 

d) in den Fällen des Abs. 2 lit. b mit dem Tage zweiten Kalendermonates, frühestens jedoch mit 
des Eintrittes der Rechtskraft des gericht- dem Ablauf des ersten vollen Kalendermonates, 
lichen Urteiles über die Nichtigerklärung, nach dem der Antrag auf Weiterversicherung ge-
Aufhebung oder Scheidung der Ehe. stellt wurde." 

(5) Die Weiterversicherung schließt zeitlich un­
mittelbar an das Ende der vorangegangenen 
Krankenversicherung an. In den Fällen des Abs. 4 
lit. abis d beginnt die Weiterversicherung mit 
dem Beginn der Antragsfrist. 

(6) Der Antrag auf Weiterversicherung ist 
beim Träger der vorangegangenen Krankenver­
sicherung zu stellen. Dieser ist, soweit in den 
Abs. 7 und 8 nichts anderes bestimmt wird, 
weiterhin zur Durchführung der Krankenver­
sicherung zuständig. 

(7) Wohnt 'der Versicherte außerhalb des Be­
reiches der Gebiets- oder Landwirtschafts­
krankenkasse, bei der er zuletzt kranken ver­
sichert war, oder verlegt er während der Weiter­
versicherung seinen Wohnsitz außerhalb dieses 
Bereiches, so geht die örtliche Zuständigkeit auf 
die für den Wohnsitz des Versicherten zustän­
dige Gebiets- bzw. Landwirtschaftskranken­
kasse - und zwar im Falle der Wcihnsitzver­
legung mit dem dieser folgenden Monatsersten -
über. 

(8) Ist eine Betriebskrankenkasse zuletzt Träger 
der Krankenversicherung gewesen, so kann der 
Versic!:terte die Krankenversicherung im un­
mittelbaren Anschluß an die vorangegangene 
Krankenversicherung und auch späterhin wäh­
rend der Weiterversicherung statt bei der Be­
triebskrankenkasse bei der für seinen Wohnsitz 
zuständigen Gebietskrankenkasse, und zwar im 
letztgenannten Falle mit dem auf die Verständi­
gungbeider in Betracht kommenden Kassen fol­
genden Monatsersten fortsetzen. 

3. a) § 17 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Personen, die 

a) aus der Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz oder aus, einer nach früherer 
gesetzlicher Regelung ihr entsprechenden 
Pensions(Renten)versicherung oder aus der 
Pflichtvetsicherung nach dem Notarver­
sicherungsgesetz ausgeschieden sind oder 
ausscheiden und die 

b) in den letzten zwölf Monaten vor dem 
Ausscheiden mindestens sechs oder in den 
letzten 36 Monaten vordem Ausscheiden 
mindestens zwölf Versicherungsmonate in 
einer oder mehreren gesetzlichen Pensions­
versicherungen erworben haben, 

sowie Personen, die aus einer Versicherung nach 
lit. a einen bescheidmäßig' zuerkannten Anspruch 
auf eine laufende Leistung, ausgenommen auf 
eine Hinterbliebenenpension, hatten, können 
sich in der Pensionsversicherung weiterversichern, 
so lange sie nicht in einer gesetzlichen Pensions­
versicherung pflichtversichert sind oder einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
laufende Leistung aus einer eigenen gesetzlichen 
Pensionsversicherung haben. Bei Personen, für 
die wegen Ausscheidens aus einer versicherungs­
freien Beschäftigung ein überweisungsbetrag ge­
leistet oder die Nachversicherung durchgeführt 
wird, sind bei Prüfung der Voraussetzungen nach 
lit. b auch die der Feststellung des überweisungs­
betrages zugrunde gelegten Zeiten und die 
Zeiten der Nachversicherung zu berücksichtigen." 
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1059 der Beilagen 3 

b) § 17 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Das Recht auf Weiterversicherung ist bis 
zum Ende des sechsten auf das Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung bzw. auf das Ende des 
Anspruches auf die laufende Leistung folgenden 
Monates geltend zu machen. In den Fällen, in 
denen gemäß§ 410 Z. 1 oder 2 ein Bescheid zu 
erlassen ist, beginnt diese Frist mit dem rechts­
kräftigen Abschluß des Verfahrens." 

c) § 17 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die im Abs. 1 genannten Zeiträume, in 
denen mindestens sechs bzw. zwölf Ver­
sicherungsmonate erworben sein müssen, der im 
Abs. 2 genannte Zeitraum von 60 Monaten und 
die im Abs. 3 genannte Frist von sechs Monaten 
verlängern sich um neutrale Zeiten im Sinne des 
S 234, ,um Zeiten, während derer Wochengeld 
bezogen wird oder während derer dieser An­
spruch ruht, um die Dauer eines Pensionsfest­
stellungsverfahrens bis zur Zustellung des F~st­
stellungsbescheides bzw. bis zur rechtskräftigen 
.Entscheidung im Leistungsstreitverfahren sowie 
um, Zeiten des ordentlichen oder außerordent­
lichen Präsenzdienstes auf Grund der Bestim­
mungen des Wehrgesetzes BGBI. Nr. 181/1955." 

d) § 17 Abs. 5 erster Sati hat zu lauten: 

" Personen, die in einer oder mehreren der in 
Abs. 1 lit.a genannten Pensions(Renten)ver­
sicherungen oder in der Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetz 120 Beitragsmonate erworben 
haben, können das Recht auf Weiterversicherung 
jederzeit geltend machen oder eine beendete 
Weiterversicherung erneuern." 

e) § 17 Abs. 7 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. mit dem Ende des Kalendermonates, in 
dem der Versicherte seinen Austritt erklärt hat;" 

4. a) § 18 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Selbstversicherung beginnt in den 
Fällen des Abs. 1 Z. 1 mit dem auf den Beitritt 
folgenden Tag, in den Fällen des Abs. 1 Z. 2 
und 3 mit dem auf den Eintritt der Rechtskraft 
des gerichtlichen Urteiles über die Nichtigerklä­
rung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe bzw. 
auf den Tag des Todes folgenden Tag." 

b) § 18 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) In den Fällen des Abs. 1 Z. 2 und 3 ist 
das Recht' zum Beitritt innerhalb von sechs 
Wochen nach dem Tag des Eintrittes der Rechts­
kraft des gerichtlichen Urteiles über die Nichtig­
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe 
bzw. nach dem Tag des Todes geltend zu 
machen." 

c) Im§ 18 Abs. 6 ist der Ausdruck ,,§ 16 
Abs. 7" durch den Ausdruck ,,§ 16 Abs. 10" zu 
ersetzen. 

5. § 40 hat zu lauten: . 

"Meldung der Zahlungsempfänger 

§ 40. Die Zahlungsempfänger (§ 106) sind ver­
pflichtet, jede Xnderung inden für den Fort­
bestand der Bezugsberechtigttng maßgebenden 
Verhältnissen sowie jede Xnderung ihres Wohn­
sitzes bzw. des Wohnsitzes des Anspruchsberech­
tigten binnen zwei Wochen dem zuständigen 
V ersicherungstr~ger anzuzeigen." ' 

6. Nach § 42 ist ein § 42 a mit nachstehendem 
Wortlaut einzufügen: . 

"Besondere Auskunftspflicht der 
I n hab e r (B e voll m ä c h t i g t e n) von 
knappschaftlichen und. diesen 

gleichgestellten Betrieben 

§ 42 a. Die Inhaber' (Bevollmächtigten) von 
knappschaftlichen und diesen gleichgestellten 
Betrieben sind verpflichtet, der Versicherungs­
anstalt des österreichischen Bergbaues jene nicht­
knappschaftlichen Betriebe bekanntzugeben, die 
mit Arbeiten im Bereich des knappschaftlichen 
oder gleichgestellten Betriebes befaßt sind; 
sie sind ferner verpflichtet, der Versicherungs­
anstalt des österreichischen Bergbaues alle für 
die Feststellung der Versicherungszugehörigkeit 
nach§ 15 Abs. 4 erforderlichen Auskünfte über 
die Art der im Bereich des knappschaftlichen 
oder gleichgestellten Betriebes vergebenen Ar­
beiten zu erteilen. § 42 gilt entsprechend." 

7. § 43 hat zu lauten: 

"A u s k u n f t sp f I i ch t der V e ,r sie h e r­
te nun d der Z a h I u n g s (L eis tun g 5)­

'empfänger 

S 43. Die Versicherten sowie die Zahlungs­
(Leistungs)empfänger sind verpflichtet, den Ver­
sicherungsträgern über alle für das Versicherungs­
verhältnis maßgebenden· Umstände längstens 
binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft zu 
erteilen." 

8. § 58 Abs. 1 hatzu lauten: 

,,(1) Die allgemeinen Beiträge sind am letzten 
Tage des Kalendermonates fällig, in den das 
Ende des Beitragszeitraumes fällt. Die Satzung 
kann, sofern sie einen anderen als den im § 44 
Abs. 2 erster Satz bezeichneten Beitragszeitraum 
bestimmt und für den Fa1l, daß durch Verein­
barung mit dem Dienstgeber ein abweichender 
Beitragszeitraum festgelegt wird, vorsehen, daß 
die Beiträge am letzten Tag des Beitragszeit-
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4 1059 ,der Beilagen 

'raumes fällig werden. Die Fälligkeit der Sonder­
beiträge wird durch die Satzung des Versiche­
rungsträgers geregelt." 

9. a) § 72 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten: 

,,,Der Hundertsatz beträgt: . 
für das J~hr 1969.............. 460 v. H., 
für das Jahr 1970' .. ;: .......... 490v.H., 
,für .das Jahr' 1971,' .. : •.... ~ . '" 520 v. H." 

.' b) 'Dem § n. is~ '~in 'Abs.Smit . folgendem 
Wortlaut anzufügen: .. ' . 

. ,,(8) Der B~nd leistet einen B~itrag in fol-
gender Höhe: ' 

für das Jahr 19§9 55'2 Millionen Schilling, 
für das Jahr 1970 59' 3 Millionen Schilling, 
für das Jahr 1971 63'9 'Million~fi Schilling. 

Der Beitrag des 'Bundes ist monatlich im erfor­
derlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit zu je einem 
;Zwölfte! zu Überweisen." 

10. a) § 73 Abs. 2 wird aufgehoben. 

d) § 73 Abs. 5 hat zllo lauten:, 

,,(5) Die nach Abs. 1 beitragspflichtigen Träger 
der 'Pensionsversicherung lind die Versicherungs-

, anstalt der' österreichischen Eisenbahnen haben, 
wenn und so lange sich der Pensionist ständig 
im Inland' aufhält, von jeder 'zur Auszahlung 
gelangenden Pension und Pensionssonderzahlung, 
mit Ausnahme der Waisenpensionen, .einen Be­
trag einzubehalten, der durch Verordnung'des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung im 
Ei~vernehmen mit dem Bundesininisterium für 
Finanzen gestaffelt nach der Pensionshöhe mit 
mindestens 1 v .. H. der Pension und höch~iens 
2'6. v. H.., der Pension, in keinem Falle mit 
weniger als 6'80S mpnatlich festZUsetzen ist. per 
Einbeh~t ist,auch vorzunehmen, wenn sieh der 
Pensionist ständig in einem Staat aufhält, mit 
dem dfi zw~schenstaatfiches, übereinkommen be~ 
steht, das die ,Krankenversicherung der Pen~ 
sionisten ,einsChließt" es sei denn, daß das über­
eink~mmen Gegenteiliges bestimmt!'.' 

b) § 73 Abs. 3 hat ~u lauten~ .' 11. §76hat zu lauten: 

,,(3) Der von den' Trägern der Pensions ver- "B e itr a g S g rUn cl 1 ag e 'f ü r W e i t e r-
sicherung zu·· entrichtende Beitrag beträgt ver s i {h e r te in der Kr a n k e n ve r-
9'25 v. H. des für das laufende Geschäftsjahr., si c he r \Ln g 
erwachsenden Aufwandes an Pensionen. Zum 
Pensionsauf\Vandzählen die Pensionen und die '§76. (1) Be:iträgsgrundlag~ für den Kalendert'ag 
Pensionssondehahfungeileinschließlich' der Zu- ist' für in der Krankenversicheru'ng' Weiterver­
schüsse, ausschließlich derWöhnungsbeihiHen und sicherte die Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abi;. 1 
der Ausgleichszulagen." lit. a).' 

(2) Die .. Weiterversicherungist auf Antrag des 
"'c) § 73 Abs~ 4 hat Zu' lauten: Versicherten; .sow:eit dies' paclt' seinen wirtsehafi-

,,(4) DieB~iti"ägenach Abs. 3 sind, vorschliß- llchen Verh~ltnissen gerechtfertigt erscheiPJ,' auf 
weise in monatlichen Raten in der Höhe eines einer niedrigeren als der nach Abs. 1 in Betracht 
Zwölftels von 9'25 v. H~ der Summe der' im kommenden l3liitragsgrupdlage,. jedoch . l1;i.cht 
vorange~angepen K,alenderjahr ausg~zahlt!!n Pen- unter 30 S tägliCh zuzulassen. Die Herabsetzung 
siönen' (Pensionssoride'J;'z;J.hhmgen) dem Häupt- der Beitragsgnindlage 'wirkt, wenn der Antrag 
verband zulibetweisen, Der Ausgleich ist inner- zugleiCh mit dem Antnig auf Weiterversicherullg 
halb der ersten: sedis' Monate des folgenden oder innerhalb der sechswöchigen Frist des § 16 
Kalenderjahres vorzunehmen. Der Hauptverband Abs. 4 gestellt wird, ab dem Beginn der. Weiter­
teiltdie einlangenden Beiträge auf die~ust'än- versicherung, sonst ab dem aüf die Ant;ag­
digen Träger der Krankenversicherung nach stellung' folgenden Monatsersten; die Herab­
einem Schlussel- - und zwar gesondert für die setzurig gilt jeweils, bis zum Ablauf des nächst­
Landwirtschaftskrankenkassen - auf, der vom folgenden Kalenderjahres. . 
Bundesministerium für soziale Verwaltung auf (3) Bei ,Prüfung der wirtschaftlicheriVerhält­
Antrag des Hauptverbandes unter Berücksich- nisse nach Abs. ;2 sind auch Unterhaltsverpflich­
tigung des nachgewie,senen Aufwandes für die tungen gegenüber dem Versicherten unter en~­
Krankenversicherung der Pensionisten festgesetzt sprechender Anwendung des § 292 a zu berück­
wird: Reicht 'der Beitrag in.· der 'Kr'ankenver- sichtigen. 
siCherung der Pensionisten nicht aus, um den 
nachgewiesenen Aufwand zu decken, so ist der (4) Wenn dies einer vereinfachten Berechnung 
in Betracht kommende Auf teilungs schlüssel unter der Beiträge dient, hat die Satzung zu bestimmen, 

. Berücksichtigung des Verhältnisses der Zahl der daß die Beitragsgrundlage nach Lohnstufen zu 
Pensionisten zur Zahl der übrigen Pflichtver- ermitteln ist; §46 Abs. 2 gilt entsprechend. 
sicherten zugunsten jener Träger' der Kranken- (5) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; 
versicherung abzuändern, deren allgemeine firian- er ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzu-
zieHe Lage dies begründet." nehmen." 
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105.9 der Beilagen 5,; 

12. Nach § 76 sind ei~§ 76 a und ein § 76 b des Versicherten aus den Beschäf tigungen, die 
mit. folgendem Wortlaut einz\,lfügen; seine Berechtigung zur. Selbstversicherung be­

gründen; dieser Betrag darf nicht niedriger als 
"B e i t rag s g run dia g e für Weit er.;. 30 S täglich und nIcht höher als die Höchstbei-
ver sie her t ein der P e n s ion s v e r- tragsgrundlage in der in Betracht kommenden 

sie her u n g Versicherung sein. 

§76 a. (1) Beitragsgrundlage für den Kalender- An die Stelle des in Z. 2 und 3 genannten 
tag ist. für in derPensionsversicherung Weiter-Betrages von. 30 S, a~sgenommen, soweit dieser 
versicherte die im letzten Beitragszeitraum vor als Beitragsgrundlage in der Krankenversicherung 
dem Ausscheiden aus'der Pflichtversicherung auf gilt, tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
den Kalendertag entfallende allgemeine Beitrags- unter Bedachtnahme aufS 108 i mit der jewei­
grundlage. Die Beitragsgrundlage ist mit dem ligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte 
ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Auf- Betrag. 
wertungsfaktor (§ 108 e) aufzuwerten, jedoch 
höchstens bis zu dem Betrag der Höchstbeitrags- (2) Zum Zwecke einer vereinfachten Berech­
grundlage in der Pensionsversicherung (§ 45 nung der Beiträge kann die Satzung bestimmen, 
Abs. 1 lit. b). Diese Aufwertung ist bei jeder daß die Beitragsgrundlage nach. Lohnstufen zu 
Anderung der .. Aufwertungsfaktorenvorzu- ermitteln ist; § 46 Abs. 2 gilt entsprechend. 
nehmen. 

(2) Die Weiterversicherung in der Pensions~ (3) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; 
. er ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzu-versicherung ist auf' Antrag des Versicherten, 

soweit dies nach den wirtschaftlichen Verhält- nehmen." 

13. Im§ 84 Abs. 3 ist jeweils der Ausdruck 
"der Beitragseinnahmen" durch den Ausdruck 
"der Einnahmen an Versimerungsbeiträgen" zu 
ersetzen. 

nissen des Antragstellers gerechtfertigt erscheint, 
auf einer niedrigeren als der nach Abs. 1 in 
Betracht kommenden Beitragsgrundlage, jedoch 
nicht unter 20 S für' den Kalenciertagzuzulassen. 
Wurde die Weiterversicherung auf einer riiedri­
geren als der nach Abs~ 1 in Betracht kommenden 
Beitragsgrundlage zugelassen, so hat der Ver-
sicherungsträger bei einer Anderung inden wirt- 14. § 89 Abs. 4 hat zu lauten; 
schaftlichen Verhältnissen des Versicherten auf ,,(4) Hat ein Versicherter, dessen Anspruch 
dessen Ahtrag eine Erhöhung der Beitragsgrund- nach Abs. 1 oder 2 ruht, im Inland Angehörige, 
lage. bis auf das nach Abs. 1 in, ,Betracht kom- für die er im Sinne des § 143 Anspruch auf Lei­
mende . Ausmaß vorzunehmen. ,Eine solche Er- stungen der Krankenver~icherung hätte, so sind 
höhung . hat' der Ve~siche~ngsträgerauch von die filr diese Angehörigen vorgeseli~nen Leistun­
Amts wegen vorzunehmen, wenri"ihm eine ent- gen zu gewähren. Ruht der Anspruch auf eine 
sprechen,de Anderung in den, wi~tschatdichen Rente (Pension) aus der Unfallversicherung oder 
Verhältnissen des Versicherten bekannt wird. aus der Pensionsversicherung, . so gebührt den 
Soiche Festsetzullgen wirken in allen diesen Fäl- im Inland sich aufhaltenden Angehörigen,die 
len nur für die Zukunft. im Falle des Todes des Versicherten - in der 

(3) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; U~fallversime~ung im Falle des Todes infolge 
er ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzu- des Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) - An~ 
nehmen. . spruch auf Hinterbliebenenrente (Hinterbliebe­

Beitragsgrundlage für Selbst­
ver s ie he r t e 

§ 76 b. (1) Beitragsgrundlage für den Kalender-
tag ist: . 

. 1. für in der Krankenversicherung gemäß § 18 
SelbstversiCherte die. Höchstbeitragsgrundlage 
(§ 45 Abs. 1 lit. a) unter entsprechender Anwen­
dung der Bestimmungen des § 76 Abs. 2 und 3; 

2. für in der Unfallversicherung gemäß § 19 
Selbstversicherteder durch die Satzung des Ver­
sicherungsträgers festgesetzte Betrag, der nicht 
niedriger als 30 S· täglich und - nicht höher als 
die Höchstbeitragsgrundlage in der in Betracht 
kommenden Versicherung sein darf; 

3. für in der Kranken- .und Pensionsversiche­
rung gemäß § 19 a Selbstversicherte ein Betrag 
in der Höhe des durchschnittlimenEinkommens 

nenpension) häti:en, eine Rente (Pension) in der 
Höhe der halben ruhenden Rente (Pension) mit 
Ausnahme allfälliger Kinderzuschüsse und des 
Hilflosenzuschusses. Zu dieser Rente (Pension) 
gebühren allfällige Kinderzuschüsse in der Höhe, 
wie sie zu der. ruhenden Rente (Pension) gebüh., 
ren .. Der Ansprum steht in folgender Reihen­
folge zu: Ehegatte, Kinder, Eltern, Geschwister." 

15. Im § 90 a Abs. 1 hat der zweite Halbsatz 
zu lauten: . 

"hiebei sind der Bezug von Versehrtengeld dem 
Anspruch auf Versehrtenrente und die Zeit, für: 
die gemäß § 138 Abs. 1 Anspruch auf Kranken­
geld nicht besteht, sowie ein ruhender Anspruch 
auf Krankengeld dem Bezug des Krankengeldes 
gleichzuhalten. " 
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16. S 96 hat zu lauten: 

"B e gin nun dEn d e d es Ruhe n s von 
Renten- und Pensionsansprüchen 

§ 96. Das Ruhen von Renten- und Pensions­
ansprüchen wird mit dem Beginn des Kalender­
monates wirksam, der auf den Eintritt des Ru­
hensgrundes folgt. Besteht der Ruhensgrund be­
reits im Zeitpunkt des Anfalles der Leistung 
(§ 86), wird das Ruhen ab diesem Zeitpunkt 
wirksam. Die Renten bzw. Pensionen sind von 
dem Tag an wieder zu gewähren, mit dem der 
Ruhensgrund weggefallen ist." 

17. § 104 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die laufenden Geldleistunge~ aus der Kranken­
versicherung können, wenn die Leistungspflicht 
dem Grunde nach feststeht und dies im wirt­
schaftlichen Interesse des Versicherten liegt, vom 
Versicherungsträger bevorschußt werden." 

18. § 105 a Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3,) Der Hilflosenzuschuß zu einer Pension 
aus der Pensionsversicherung ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn ein Träger der Versicherung 
nach diesem Bundesgesetz die Kosten der Pflege 
trägt." 

19. § 107 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Versicherungsträger hat zu Unrecht 
erbrachte Geldleistungen und an Stelle von Sach­
leistungen erbrachte Kostenersätze bzw. bare Lei­
stungen (§§ 131, 131 a, 132 und 150) zurückzu­
fordern, wenn der Zahlungsempfänger (§ 106) 
den Bezug durch bewußt unwahre Angaben, 
bewußte Verschweigung maßgebender Tatsachen 
oder Verletzung der Meldevorschriften (§ 40) 
herbeigeführt hat oder wenn der Zahlungsemp­
fänger (§ 106) erkennen mußte, daß die Leistung 
nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte." 

20. a) § 108 h Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Bei der Anwendung des § 240 tritt an die 
Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage aus 
einem früheren Versicherungsfall der Betrag, der 
sich aus der Vervielfachung dieser Bemessungs­
grundlage mit dem Anpassungsfaktor ergibt, der 
auf die entzogene (erloschene) Pension im Falle 

b) Dem § 108 h ist als Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Bei der Anwendung des § 264 gilt Abs.4 
entsprechend." 

21. a) §123 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Stiefkinder einer Person sind die nicht 
von ihr abstammenden leiblichen Kinder ihres 
Ehegatten, und zwar auch dann, wenn der andere 
leibliche Elternteil des Kindes noch lebt. Die 
Stiefkindschaft besteht nach Auflösung oder 
Nichtigerklärung der sie begründenden Ehe 
weiter." 

Die bisherigen Abs. 3 bis 7 erhalten die Be­
zeichnung Abs. 4 bis 8. 

b) § 123 Abs. 7 (neu) hat zu lauten: 

,,(7) Als Angehöriger gilt auch die Mutter, 
Wahl-, Stief- und Pflegemutter, die Tochter, 
Wahl-, Stief- und Pflegetochter, die Enkelin oder 
die Schwester des Versicherten, die seit mindestens 
zehn Monaten mit ihm in Hausgemeinschaft 
lebt und ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den 
Haushalt führt, bei männlichen Versicherten je­
doch nur, wenn eine im gemeinsamen Haushalt 
lebende arbeitsfähige Ehegattin nicht vorhanden 
ist. Angehörige aus diesem Grund kann nur eine 
einzige Person sein." 

c) § 123 Abs. 8 (neu) lit. a hat zu lauten: 

"a) auch andere als die in den Abs. 2 und 4 
bis 7 bezeichneten Verwandten und die 
Wahl- und Stiefeltern des Versicherten 'als 
Angehörige gelten, wenn sie mit dem Ver­
sicherten in Hausgemeinschaft leben und' 
von ihm ganz oder überwiegend erhalten 
werden;" 

22. § 142 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) In den Fällen des Abs. 1 gebührt den im 
Inland wohnenden bedürftigen Angehörigen in 
der im § 123 aufgezählten Reihenfolge, wenn ihr 
Unterhalt mangels anderweitiger Versorgung 
vorwiegend vom Versicherten bestritten wurde 
und, sie an der Ursache der Versagung nicht 
schuldhaft beteiligt waren, die Hälfte des Kran­
kengeldes, das dem Versicherten gebührt hätte." 

ihrer Weitergewährung ,anzuwenden gewesen ' I 
wäre. Sind in: zeitlicher Folge mehrere Anpas- 23. a) § 152 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
sungsfaktoren anzuwenden, ist die Vervielfa- "Versicherte erhalten ein Familiengeld, solange 
chung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils sie auf Rechnung eines I.(rankenversicherungs­
der für das .vorangegangene Jahr' ermittelte Be~ 'trägers in Anstaltspflege stehen und ihr An­
trag zugrunde zu legen ist. Die neuerlich angefal- spruch auf Krankengeld ausschließlich aus diesem 
lene Pension ist 'erstmals mit dem Anpassungs- Grunde ruht, wenn sie, Angehörige im Sinne des 
faktor zu vervielfachen; der fü'r das, dem Stichtag § 123 Abs. 2, 4, 5, 7 oder 8 haben, die sich ge-
folgende Jahr festgesetzt ist." wöhnlich,imInland aufhalten." , 
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b) § 152 Abs. 5 hat zu)auten: 

,,(5) In den Fällen des § ·143 Abs. 5 lit. a und 
bist Familien(Tag)geld in der Höhe zu gewähren, 
in der es bei Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Abs. 2 lit. a gebühren würde." 

24. § 162 Abs. 3 dritter Satz ist durch folgende 
Sätze zu ersetzen: 

versicherung gemäß § 20 Abs. 1 in Anspruch 
genommen, so erhöht sich die Bemessungsgrund.:. 
lage um die der Beitragszahlung gemäß § 77 
Abs. 4 zugrunde gelegten Beträge." 

b) § 181 Abs. 2 wird aufgehoben. 

28. § 186 Eingang hat zu lauten: 

"Mittel der Unfallverhütung sindinsbeson­
. dere:" "Fallen in den für die Ermittlung des durch-

schnittlichen Arbeitsverdienstes maßgebenden 
Zeitraum 

a) Zeiten der im § 11 Abs. 3 bezeichneten Art 
oder 

b) Zeiten, während derer die Versicherte in­
folge Krankheit oder vorübergehender 
Kurzarbeit nicht das volle Entgelt bezogen 
hat, 

so bleiben diese Zeiten bei der Ermittlung des 
durchschnittlichen Arbeitsverdienstes außer Be­
tracht. 'Liegen in dem maßgebenden Zeitraum 
nur Zeiten der in lit. a oder b bezeichneten Art 
vor, so verlängert sich der maßgebende Zeitraum 
um diese Zeiten; diese Zeiten bleiben bei der 
Berechnung des durchschnittlichen Arbeitsver­
dienstes außer Betracht." 

25. § 164 Abs. 1 Z. 1 zweiter Halbsatz hat zu 
lauten: 

"er kann durch die Satzung des Versicherungs­
trägers allgemein oder für einzelne der bezeich­
neten Personengruppen bis auf· 2000 S erhöht 
werden;" 

26. § 176 Abs. 1 Z. 7 hat zu lauten: 

,,7. in Ausübung der den Mitgliedern von 
freiwilligen Feuerwehren (Feuerwehrverbänden), 
freiwilligen Wasserwehren, des·, österreichischen 
Roten Kreuzes, der freiwilligen Rettungsgesell­
schaften, der Rettungsflugwacht, des österreichi­
schen Bergrettungsdienstes und der österreichi­
schen Wasser-Rettung im Rahmen der Ausbil­
dung, der übungen und des Einsatzfalles oblie­
genden Pflichten sowie bei Tätigkeiten von frei­
willigen Helfern dieser Organisationen und der 
Pflichtfeuerwehren im Einsatzfall." 

29. § 192 erster Satz hat zu lauten: 

"Die nach § 7 Z. 2 lit. b teilversicherten Zwi­
schenmeister (Stückmeister), die nach § 7 Z. 3 
lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter 
sowie die nach den §§ 8 und 19 Unfallversicher­
ten, die selbständig erwerbstätig sind, erhalten 
die Heilbehandlung nach § 191 erst vom Beginn 
des dritten Monates nach dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles an." 

30. Im § 195 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,(§ 123 
Abs. 2 bis 6)" durch den Ausdruck ,,(§ 123 Abs. 2 
und 4 bis 7)" zu ersetzen. ' 

31. § 197 hat zu lauten: 

"Versagung der Verse.hrtenrente 
und alHälligerZuschüsse bei 

, Zuwiderhandlung 

§ 197. (I) Befolgt der Versehr~e eine die Un­
fallheilbehandlung oder die Krankenbehandlung 
(§ 119) betreffende Anordnung ohne triftigen 
Grund nicht und wird dadurch seine Erwerbs.:. 
fähigkeit ungünstig beeinflußt, so können ihm 
die Versehrtenrente und allfällige Zuschüsse auf 
Zeit ganz oder teilweise versagt werden, wenn 
er vorher auf die Folgen seines Verhaltens 
schriftlich hingewiesen worden ist. 

(2) Für die Dauer der V~rsagung gebührt den 
im Inland sich aufhaltenden Angehörigen, die 
im Falle des Todes des Versicherten infolge des, 
Arbeitsunfalles (der Berufskrankheit) Anspruch 
auf Hinterbliebenenrenten hätten, eine Rente in 
der Höhe der Hälfte der versagten Rente bzw. 
des versagten Teiles der Rente mit Ausnahme all.,. 
fälliger Kinderzuschüsse und des Hilflosenzu-: 
schusses. Zu dieser Rente gebühren allfällige 

27. a) § 181 Abs. 1 hat zu lauten: Kinderzuschüsse in der Höhe der versagten Kin­
derzuschüsse bzw. des versagten Teiles dieser 

,,(1) Für die gemäß §8 Abs. 1 Z. '3 lit. a Zuschüsse. Der Anspruch steht in folgender Rei­
Teilversicherten, die selbständig Erwerbstätige henfolge zu: Ehegatte, Kinder, Eltern,Geschwi­
sind, und für die gemäß § .8 Abs. 1 Z. 3 lit. b 'ster, '. Den Leistungsansprüchen der Hinterblie­
und, d Teilversicherten gilt als Bemessungsgrund- benen nach dem Ableben des Versicherten wird 
lage ein Betrag von 14.245 S im Kalenderjahr· hiedurch nicht vorgegriffen." 
An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1.' Jänner 
e,ines jeden hhresder unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ .108 f) vervielfachte BeJ;rag. Hat, ein .. gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z, 31it. a Teilversicherterdie Höher" 

32. § 204 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"Bei den nach § 7Z. 3 lit. c teilversicherteq 
öffentlichen Verwaltern sowie bei den nach den 
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§§ 8 und 19 Unfallve~siclierten, die selbständig 
erwerbstätig sind, und bei ihren im Betrieb 
tätigen versimerten' Angehörigen fällt die Ve,r­
sehrten rente mit dem Beginn des dritten Monates 
nam dem Eintritt des' Versimerungsfallesan." 

33. § 207 Abs.2 hat zu lauten: ' 

,,(2) Als Kinder gelten , 
1. die ehelimen Kinder, die legitimierten Kin­

der und die Wahlkinder; 
2. die Stiefkinder, wenn sie von dem Ver­

sehrten überwiegend erhalten werden und mit 
i11in ständIg in Hausgemeinsmaft leben oder sim 
nur vorübergehend oder wegen smulmäßiger 
(beruflimer) Ausbildung oder zeitweilig wege'n 
I-Ieilbehandlung außerhalb seiner Hausgemein-
schaft aufhalten;, ' 

3. die unehelimen Kinder einer weiblimen Ver-
simerten; , 

4. die unehelimen Kinder eines männlichen 
Yersimerten, wenn seine Vatersmaft im Ver­
fahren außer Streitsamen öder in einem sonst 
hiefüt gesetzlich vorgesehenen Verfahren aner':' 
kannt oder im Prozeßwege gerimtlim festg~stellt 
ist. " 

34. Dem § 211 ist als Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) In den Fällen des Abs. 1 können außerd~m 
Leistungen der beruflimen Ausbildun,g sowie 
Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle gewährt 
Werden. Die §§ 199 bis 201 sind entslpremend 
anzuwenden. " 

,35. § 218 Abs.l hat zu lauten: ' 

,,(1) Den Kindern(§ '207 Abs.2) des Versi­
cherten, dessen'Toddurm einen Arbeitsunfall 
oder eine Berufskrankheit verursamt wurde, ge'­
bührt bis zuin vollendeten 18. Lebensjahr eine 
Waisenrente; § 207 Abs. 3 ist einsprechend an-
zuwenden." ' 

, 36. § 221 Abs . .1 hat ,zu lauten: 

, ,,(1) Die Pensionsversiehening trifft in ihren 
Zweigen der Pensionsversimerung der Arbeiter; 
der Pensionsversimerung der Angestellten und 
der knappsmaftlimen Pensiorisversicherung Vor­
sorge für die Versimerungsfälle des Alters, der 
geminderten Arbeitsfähigkeit (Invalidität, Be­
rufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) und des 
Todes sowie für die Gesundheitsfürsorge.'< 

37. a) § 222 Abs. 1 Z. 4 wird aufgehoben; der 
Strimpunkt am Ende der Z. 3 ist durm emen 
Punkt zu ersetzen. 

b) § 222 Abs. 2 Z. 4 wird aufgehoben. 

38. a) § 223 Abs. 1 Z. 4 wird aufgehoben; der 
Strimpunkt ,am Ende der Z. 3 ist durm emen 
Punkt zu ersetzen. 

b) Im § 223 Abs. 2 ist der Ausdrilck "Abs. 1 
Z. 1, 2 oder 4" durch den Ausdruck "Abs. 1 Z. 1 
oder 2" zu ersetzen. 

39. Im § 234 Abs. 1 Z. list der. Ausdruck 
,,§ 223 Abs. 1 Z. 1, 2 oder 4" durm den Ausdruck 
,,§ 223 Abs. 1 Z. 1 oder 2" zu ersetzen. 

40. Im § 236 Abs. 1 Z. 1 haben die Worte 
"oder der Ehesmließung"zu entfallen. , 

41. Im § 243 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck 
,,§ 76" durm den Ausdruck ,,§ 76 ä" zu ersetzen. 

42. § 252 Ab, 1 hat zu lauten: 

,,(1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr: ' 

1. die ehelimen, die 'legitimierten Kinder, und 
die Wahlkinder der Versicherten; 

2. die Stiefkinder,- wenn sie vom Versimerten 
überwiegend erhalten werden und mit ihm stän­
dig in Hausgemeinsmaft leben oder sim nur 
vorübergehend oder wegen smulmäßiger (beruf~ 
limer) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heil~ 
behandlung außerhalb seiner Hausgemeinsmaft 
aufhalten; 

3. die uneheliChen. Kinder einer weiblim~n Ver­
sicherten; 

4. -die unehelimen Kinder eines männlimen 
Versime~ten, wenn seine Vate~smaft im Verfah-:­
ren außer Streitsamen oder in einem hiefür 
sonst gesetzlim vorgesehen Verfahren anerkannt 
oder im Prozeßwege gerimtlim festgestellt 
worden ist." 

43. § 268 wird aufgehoben; 

44. Im § 270 ist der Ausdruck "die Hinter:' 
bliebenenpensionen, den Ausstattungsbeitrag und 
die Abfindung" durm den Ausdruck "die Hinter .. 
bliebenenpensionen und die Abfindung" zu er~ 
setzen. 

45.§ 290 wird aufgehoben. 

46. § 305 hat zu lauten: 

"V e r w e i ger u n g des He i I v e r­
fahrens durch den Versicherten 

§ 305. (1) Entzieht sim ein Versimerter oder 
Pensionist ohne triftigen Grund dem vom Ver': 
simerungsträger eingeleiteten Heilverfahren 
(§ 301) und würde eine Invalidität, Berufsune: 
fähigkeit, Dienstunfähigkeit oder Hilflosigkeit 
durm das Heilverfahren voraussimtlim abge­
wendet oder behoben werden, so können die 
Pension und allfällige ,Zusmläge, Zusmüsse und 
Zulagen auf Zeit ganz oder, teilweise versagt 
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werden, wenn der Versicherte oder Pensionist 
auf diese Folgen nachweislich hingewiesen worden 
ist. Das gleiche gilt, wenn ein Versicherter öder 
Pensionist durch sein Verhalten den Zweck des 
Heilverfahrens gefährdet oder vereitelt. 

(2) Für die Dauer der Versagung gebührt den 
im Inland sich aufhaltenden Angehörigen, die im 
Falle des Todes des Versicherten oder Pensio­
nisten Anspruch auf Hinterbliebenenpension 
hätten, eine Pension in der Höhe der Hälfte der 
versagten Pension bzw. des versagten Teiles der 
Pension mit Ausnahme allfälliger Kinderzu­
schüsse, des Hilflosenzuschusses und der Aus­
gleichszulage. Zu, dieser Pension gebühren all­
fällige Kinderzuschüsse in der Höhe der ver­
sagten Kinderzuschüsse bzw. des versagten Teiles 
dieser Zuschüsse. Der Anspruch steht in folgender 
Reihenfolge zu: Ehegatte, Kinder. Den Leistungs­
ansprüchen der Hinterbliebenen nach dem Ab­
leben des Versicherten (Pensionisten) wird hie­
durch nicht vorgegriffen." 

tigten Angehörigen um je 10 v. H. dieses An­
spruches. Wenn und soweit die Verpfleg­
kosten durch den vom Anspruchsiibergang er­
faßten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch 
ein allfälliger Anspruch auf Hilflosenzuschuß 
höchstens bis zu 80 v. H. auf den Fürsorge­
träger über. Die dem Renten(Pensions)berech­
tigten für seine Angehörigen zu belassenden Be­
träge können vom Versicherungsträger unmittel­
bar an die Angehörigen ausgezahlt werden." 

49. § 361 Abs. 2 dritter Satz hat zu)auten: 

"Der Anspruch auf die Leistungen der Kranken­
versicherung für Angehörige (§ 123) kann inden 
Fällen des § 89 Abs. 4 oder wenn der Versi­
cherte die Antragstellung ohne triftigen Grund 
verweigert, auch vom Angehörigen selbst oder 
von dessen gesetzlichem Vertreter unmittelbar 
geltend gemacht werden." 

50. a) § 472 a Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
47. a) Im § 308 Abs. 1 erster Satz ist der Aus­

dr'lJck "nach Abs. 4" durch den Ausdruck "nach 
Abs. 5" zu ersetzen. 

"In der Krankenversicherung nach § 472 gilt 
als Grundlage für die Bemessung der Beiträge 
(Beitragsgrundlage) und der Leistungen der Mo­

b) § 308 Abs. 4 hat zu lauten: natsbezug bzw. die Pensionsleistung mit Aus-
,,(4) Wurde ein in einem pensionsversiche- nahme der Hilflosenzulage bis zu einem Höchst­

rungsfreien Dienstverhältnis stehender Dienst- ausmaß von 5600 S im Monat (Höchstbeitrags­
nehmer gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt grundlage), mindestens 1200 S im Monat (Min­
und wurde mit dem Ende der Beurlaubung nicht destbeitragsgrundlage); ab 1. Jänner 1970 beträgt 
gleichzeitig das pensiorisversicherungsfreie Dienst- die Höchstbeitragsgrundlage 6200 S, die Mindest­
verhältnis be endet, so steht, hinsichtlich der Lei-, beitragsgrundlage 130'0 S." 
stung eines überweisungsbetrages nach Abs. 1 
für die während der Beurlaubung erworbenen 
Beitragszeiten die Beendigung der Beurlaubung 
einer Aufnahme in ein pensionsversicherungs­
freies Dienstverhältnis im Sinne des Abs. 1 
gleich." 

Der bisherige Abs. 4 des § 308 erhält die 
Bezeichnung Abs. 5. 

b) § 472 a Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Höhe des Beitrages ist mit einem Hun­
dertsatz der Beitragsgrundlage (Abs. 1), höchstens 
mit 5'8 v. H~, ab 1. Jänner 1970 höchstens mit 
6'2 v. H. dieser Grundlage, durch die, Satzung 
der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen festzusetzen." 

48. § 324 Abs. 3 hat zu lauten: 51. Im § 520 einschließlich seiner überschrift ist 

,,(3) Wird ein Renten(Pensions)berechtigter der Ausdruck "Leistungs empfänger" durch den 
auf Kosten eines Fürsorgeträgers in einem Alters-' Ausdruck "Zahlungs(Leistungs)empfänger" zu er-
(Siechen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, setzen. 
einer Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und 
Geisteskranke, einer Trinkerheilstätte oder einer 
ähnlichen Einrichtung verpflegt, so geht für die 
Zeit dieser Anstaltspflege der Anspruch auf Rente 
bzw. Pension (einschließlich allfälliger Zulagen 
und Zuschläge) bis zur Höhe der Verpflegs­
kosten, höchstens jedoch bis zu 80 v. H., wenn 
der Renten(Pensions)berechtigte auf Grund einer 
gesetzlichen Verpflichtung für den Unterhalt 
eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 50 v. H. 
dieses Anspruches auf den Fürsorgeträger über. 
Der vom Anspruchsübergang erfaßte Betrag ver­
mindert sich für jeden weiteren unterhaltsberech-

52. In der Anlage 1 Z. 38 hat die Liste der 
Unternehmen zu lauten: 

"Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten, 
Entbindungsheime und sonstige Anstalten, die 
Personen zur Kur und Pflege aufnehmen, ferner 
Einrichtungen und Beschäftigungen in der öffent­
lichen und privaten Fürsorge, in Schulen, Kinder­
gärten und Säuglingskrippen und im Gesund­
heitsdienst sowie in Laboratorien für wissen­
schaftliche und medizinische Untersuchungen und 
Versuche sowie in Justizanstalten." 

2 
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Artikel 11 

o b erg a n g s- und S chi u ß­
bestimmungen 

(1) Die erstmaligen Meldungen für Personen, 
die nach den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes der Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung nach dem Allgemeinen Sozial ver­
sicherungsgesetz am 1. Jänner 1969 unterliegen 
und nicht schon zu dieser Pflichtversicherung 
angemeldet sind, sind bis 28. Feber 1969 beim 
zuständigen Versicherungsträger zu erstatten. Die 
Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 41 bis 43 und 
111 bis 113 des Allgemeinen Sozial versicherungs­
gesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Personen, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes als Pflichtversicherte in die 
Krankenversicherung einbezogen werden und die 
·am 1. Jänner 1969 bei einem Versicherungs­
unternehmen vertragsmäßig krankenversichert 
sind, können den Versicherungsvertrag bis 
30. Juni 1969 zum Ablauf des auf die Auf­
kündigung folgenden Kalendermonates auf­
kündigen. Für den Zeitraum nach dem Erlöschen 
des Versicherungsvertrages bereits entrichtete. 
Versicherungsbeiträge (Pr-ämien) sind vom Ver­
sicherungsunternehmen nicht zu erstatten. Ober 
Verlangen des Versicherungsunternehmens ist der 
Bestand der Pflichtversicherung nachzuweisen. 

(3) Versicherungsunternehmen, die das Ver­
sicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile 
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die 
zufolge Kündigung gemäß Abs. 2 aufzulösen 
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die 
Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen. 
Diese Rücklage ist in den folgenden Geschäfts­
jahren mit einem Teilbetrag von je 20 v. H. 
gewinnerhöhend (verlustmindernd) aufzulösen. 

(4) Personen, die nach den am 31. Dezember 
1968 in Geltung gestandenen Vorschriften zur 
freiwilligen Versicherung in der Krankenver­
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetz nicht berechtigt waren, es aber 
bei früherem Wirksamkeitsbeginn der Bestim­
mungen des Art. I Z. 2 gewesen wären, können 
das Recht auf freiwillige Versicherung in der 
Krankenversicherung noch bis zum 28. Feber 
1969 geltend machen. Die freiwillige Versicherung 
beginnt in diesen Fällen mit dem 1. Jänner 1969. 

(5) Die sechswöchige Frist zur Geltendmachung 
des Rechtes auf Weiterversicherung nach § 16 
Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes in' der Fassung des Art. I Z. 2 gilt auch 
für Fälle, in denen die Frist von drei Wochen 
nach § 16 Abs. 1 des Allgemeinen Sozial ver­
sicherungsgesetzes in der am 31. Dezember 1968 
in Geltung gestandenen Fassung am 1. Jänner 
1969 noch nicht abgelaufen war. 

(6) Für Pensionisten, die am 31. Dezember 
1968 ill der Pensionsversicherung freiwillig ver-

sichert sind, gilt der bescheidmäßig zuerkannte 
Anspruch auf eine laufende Leistung aus einer 
eigenen gesetzlichen Pensionsversicherung ni~t 
als Wegfall der Voraussetzungen für die frel­
willige Versicherung. 

(7) In den Fällen des § 18 Abs. 1 Z. 2 und 3 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, in 
denen die sechsmonatige Frist nach § 18 Abs. 4 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der am 31. Dezember 1968 in Geltung ge­
standenen Fassung am 1. Jänner 1969 noch nicht 
abgelaufen war, kann das Recht zum Beitritt 
noch bis 12. Feber 1969 geltend gemacht 
werden. 

(8) Liegen die Voraussetzungen für die Herab­
setzung der Beitragsgrundlage nach § 76 Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 11 vor, und wird die 
Herabsetzung bis 28. Feber 1969 beantragt, so 
wirkt sie ab 1. Jä~ner 1969. 

(9) Die Bestimmungen des Art. -I Z. 14 gelten 
ab 1. Jänner 1969 auch für Rentenansprüche aus 
der Unfallversicherung, wenn der Versicherungs­
fall vor dem 1. Jänner 1969 eingetreten ist, und 
für Pensionsansprüche aus der Pensionsver­
sicherung, wenn der Stichtag vor dem 1. Jänner 
1969 liegt bzw. der Versicherungsfall vor dem 
1. Jänner 1956 eingetreten ist. Die Leistung ge­
bührt ab 1. Jänner 1969; wenn der Antrag bis 
30. Juni 1969 gestellt wird, sonst ab dem auf 
die Antragstellung folgenden Monatsersten. 

(10) § 108 h Abs. 4 des Allgemeinen Sözial­
versicherungs gesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 20 ist auf Fälle, in denen der Stichtag für 
die entzogene (erloschene) Pension vor dem 
1. Jänner 1965 liegt, mit der Maßgabe anzu­
wenden, daß vor der Vervielfachung mit dem 
Anpassungsfaktor (den Anpassungsfaktoren) die 
Neubemessungsvorschriften der 13. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBL 
Nr. 320/1963, und der 14. Novelle zum Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr. 3011 
1964, auf die Bemessungsgrundlage entsprechend 
anzuwenden sind. 

(11) Die Bestimmungen des Art. I Z. 23 und 31 
gelten ab 1. Jänner 1969 auch für Versicherungs­
fälle, die vor dem 1. Jänner 1969 eingetreten 
sind. 

(12) Die Bestimmungen des Art. I Z. 46 sind 
ab 1. Jänner 1969 auch auf Versicherungsfälle 
anzuwenden, in denen der Stichtag vor dem 
1. Jänne~ 1969 liegt bzw. der VersiCherungsfall 
vor dem ~. Jänner 1956 eingetreten ist. 

(13) Ab 1. Jänner 1969 sind die Renten aus der 
Unfallversicherung, wenn und soweit ein in der 
Satzung festgesetzter Durchschnittssatz die Be­
messungsgrundlage bildet und ihnen ein vor dem 
1. Jänner 1969 eingetretener' Versicherungsfall 
zugrunde liegt, unter Anwendung des § 181 
Abs. 1 des Allgemeinen- Sozialversicherungs-
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gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 27 neu zu 
bemessen. Dies gilt nach dem 31. Dezember 1968 
entsprechend auch für die nach einem in der 
Satzung festgesetzten Durchschnittssatz be­
messenen anderen Geldleistungen sowie bei der 
Feststellung (Neufeststellung) von Leistungen, 
die nach der Rechtslage am 31. Dezember 1968 
mit einem in der Satzung festgesetzten Durch­
schnittssatz zu bemessen gewesen wären. 

(14) Auf die nach Abs. 12 neu bemessenen 
Renten sind die Bestimmungen des § 108 g des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes erstmals 
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1970 anzuwenden. 

(15) Weibliche Personen, ·denen in der Renten­
(Pensions)versicherung aus Anlaß der Ehe­
schließung Beiträge erstattet worden sind oder 
denen der Ausstattungsbeitrag geleistet worden 
ist, können auf Antrag durch Rückzahlung des 
aufgewerteten Ausstattungsbeitrages (Erstat­
tungsbetrages) die seinerzeit erworbenen Ver­
sicherungszeiten zurückerwerben. Zur Entschei­
dung über den Antrag ist jener Versicherungs­
träger bzw. dessen Rechtsnachfolger zuständig, der 
den Ausstattungsbeitrag gewährt bzw. die Bei­
träge erstattet hat. Die Aufwertung ist mit dem 
jeweiligen Faktor (§ 108 c) vorzunehmen, der im 
Italenderjahr der AntragsteIlung für das Jahr fest­
gesetzt ist, in dem der Ausstattungsbeitrag (Er­
stattungsbetrag) geleistet worden ist. Die Rück-

, zahlung hat in einem Betrag im Kalenderjahr der 
AntragsteIlung zu erfolgen. Wenn der Antrag­
stellerin diese Zahlung nach ihrer wirtschaftlichen 
Lage nicht zugemutet werden kann, hat der Ver­
sicherungsträger Teilzahlungen, und zwar höch­
stens 24 aufeinanderfolgende Monatsraten, be­
ginnend mit dem der AntragsteIlung folgenden 
Kalendermonat, zu bewilligen. 

(16) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1969 
an einer Krankheit, die erst auf Grund der Be­
stimmung des Art. I Z. 52 als Berufskrankheit 
anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen der 
,unfallversicherung zu gewähren, wenn der Ver­
sicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 ein­
getreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 
1969 gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens 
ab 1. Jänner 1969 zu gewähren. Wird der An­
trag später gestellt, gebühren die Leistungen ab 
dem auf die AntragsteIlung folgenden Monats­
ersten. 

(li") Dem Art. VI Abs. 27 der 9. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBL 
Nr. 13/1962, ist nachstehender Satz anzufügen: 
"Wird der Antrag nach dem 31. Dezember 1962 
gestellt, gebührt die Leistung ab dem der Antrag­
steIlung folgenden Monatsersten. " 

(18) Im Jahre 1969 beträgt der Beitrag des 
Bundes zum Ausgleichsfonds der Krankenver-

sicherungsträger (§ 447 a Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) 10 Millionen Schil­
ling; dieser Betrag ist in zwei- gleichen Teil­
beträgen am 1. April und am 1. Oktober 1969 
dem Hauptverband der österreichischen Sozial­
versicherungsträger zu überweisen. 

(19) Für die am 31. Dezember 1965 nach § 17 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Weiterversicherten und die gemäß § 515 Abs. 1 
Z. 2 des genannten Gesetzes als Weiterversicherte 
geltenden Personen kann die BeitragsgrundIage 
für jene Monate des Jahres 1966, für die Bei­
träge entrichtet wurden, -auf Antrag bis auf 
5850 S erhöht werden. Für die am 31. Dezember 
1966 nach § 17 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes Weiterversicherten und die gemäß 
§ 515 Abs. 1 Z. 2 des genannten Gesetzes als 
Weiterversicherte geltenden Personen kann die 
Beitragsgrundlage für jene Monate des Jahres 
1967, für die Beiträge entrichtet wurden oder 
noch entrichtet werden, bis auf 6300 S monatlich 
erhöht werden. Die Erhöhung ist in beiden 
Fällen nur zulässig, wenn der Versicherte ein 
der beantragten höheren Beitragsgrundlage ent­
sprechendes Gesamteinkommen nachweist. An­
träge können nur bis längstens 31. Dezember 
1969 bei sonstigem Ausschluß gestellt werden. 
Die Beiträge gelten noch als wirksam entrichtet, 
wenn sie innerhalb eines halben Jahres nach Be­
willigung des Antrages gezahlt werden. 

Artikel III 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fol­
genden nichts anderes bestimmt wird, am 
1. Jänner 1969 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1962 die 

Bestimmung des Art. II Abs. 17; 
b) rückwirkend mit dem 1. Mai 1965 die Be­

stimmungen des Art. I Z. 20; 

c) mit dem Beginn der Beitragsperiode Jänner 
1969 die Bestimmungen des Art. I Z. 8. 

(3) § 76 a des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 12 tritt am 
1. Jänner 1969 mit der Maßgabe in Kraft, daß 
seine Bestimmungen auch für Fälle gelten, in 
denen die Weiterversicherung vor dem 1. Jänner 
1969 begonnen wurde. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Die dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung bis zum Sommer 1966 zur Kenntnis 
gekommenen Anderungswünsche zum Allge­
meinen Sozial versicherungs gesetz waren Gegen­
stand einer im Herbst des Jahres 1966 mit Ver­
tretern der Interessenvertretungen der Dienst­
geber und Dienstnehmer abgehaltenen Beratung. 
Das Ziel dieser einwöchigen BespreChung war, 
einen überblick darüber zu erhalten, welche Vor­
schläge bei einer künftigen Novellierung berück­
sichtigt werden sollen und an welche Lösungen 
gedacht werden könnte. Ein Teil der Anderungs­
wünsche - es waren vorwiegend jene, die sich 
auf Verbesserungen des Abschnittes IV des 
Neunten Teiles bezogen - konnte noch in der 
19. Novelle, BGBl. Nr. 67/1967, berücksichtigt 
werden. 

Einzelne Beratungsergebnisse, die sich auf den 
Zweiten Teil bezogen haben, haben ihren Nieder­
schlag in der 21. Novelle, BGBl. Nr. 6/1968, 
gefunden. In den Erläuternden Bemerkungen 
zu dieser Novelle wurde ausgeführt, daß die zu 
den Teilen Unfall- und Pensionsversicherung vor­
gemerkten Anderungen sowie einige Anderungs­
wünsche, die sich auf Bestimmungen des All­
gemeinen Teiles beziehen, neuerlich zurückgestellt 
werden mußten, weil bei der 21. Novelle die 
Erschließung erhöhter Einnahmen für die 
Krankenversicherung im Vordergrund stand. Es 
wurde angekündigt, diese Anderungen "in einem 
im Frühjahr des kommenden Jahres zur Ver­
sendung gelangenden Entwurf einer 22. No­
velle zur Diskussion" zu stellen. Diese Zusage ist 
insoweit eingelöst worden, als alle aus der 
erwähnten Beratung resultierenden Anderungs­
vorschläge und auch die nicht geringe Zahl von 
Anderungswünschen, die dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung seither zugekommen ist, 
soweit sie sich auf die ersten drei Teile des Ge­
setzes beziehen, im Entwurf einer 23. Novelle 
anfangs Juli zur Diskussion gestellt wurden. Die 
vorgemerkten Anderungen, die sich auf die Teile 
Vier bis Zehn: beziehen, werden für eine weitere 
Novelle, die .zu einem späteren Zeitpunkt in 
Kraft treten soll, zurückgestellt. Für diese Vor­
gangsweise sind zwei überlegungen maßgebend: 

1. Die 23. Novelle soll vor allem wegen der 
Neuregelung der Weiterversicherung, der Lei­
stungsverbesserung in der bäuerlichen Unfall­
versicherung und der Erhöhung der Beiträge 
der Pensionsversicherungsträger zur Krankenver­
sicherung der Pensionisten mit 1. Jänner 1969 in 
Kraft treten. Das Begutachtungsverfahren mußte 
somit Ende September 1968 abgeschlossen 
werden, um noch Zeit für die Berücksichtigung 
der Stellungnahmen, für die Vorlage 'an den 
Ministerrat und schließlich für die parlamenta­
rische Behandlung zu haben. Ein zu umfang­
reicher Entwurf hätte diesen Zeitplan unmöglich 
gemacht. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ist der Meinung, daß es der Möglichkeit 
einer gründlichen Beratung des Entwurfes dient, 
wenn er sich auf Anderungen des Allgemeinen 
Teiles und der Teile Kranken- und Unfallver­
sicherung beschränkt. 

2. Im Bereich des Pensionsversicherungsrechtes 
sollen als Ergebnis der Beratungen des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung mit Ver­
tretern der Dienstgeber und Dienstnehmer und 
fortgesetzter Beratungen der Versicherungsträger 
im Rahmen des Hauptverbandes einige wesent­
liche Anderungen vorgenommen werden. Sie 
würden unter anderem darauf hinauslaufen, die 
Absichten des Gesetzgebers bei Gesetzwerdung 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes im 
Bezug auf die Bestimmung des § 253 effektvoller 
zu verwirklichen als .dies gegenwärtig der Fall 
ist und jene Schwierigkeiten zu beseitigen, die 
sich aus der Aufeinanderfolge von Versicherungs­
fällen, insbesondere der Versicherungsfälle des 
Alters, ergeben. Aber . auch die sogenannte 
Wanderversicherung bedarf einer Neuregelung. 
Schließlich muß das Ausgleichszulagenrecht unter 
Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen 
mit der Handhabung dieser Vorschriften einer 
Revision unterzogen werden. Derartige Ande­
rungen bedürfen einer reiflichen überlegung so­
wohl vom sozialpolitischen als auch vom finan­
ziellen und verwaltungsökonomischen Stand­
punkt, ehe sie in einem Entwurf zur Piskussion 
gestellt werden können. Diese überlegungen sind 
zur Zeit noch nicht abgeschlossen; Einen Entwurf 
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zu versenden, der an diesen Problemen vorbei­
geht und sich im Bereiche der Pensionsversiche­
rung lediglich mit Bereinigungen des Gesetzes­
textes beschäftigt, scheint nicht sinnvoll zu sein. 

Freilich ließen sich - wegen des innigen Zu­
sammenhanges einzelner Bestimmungen - auch 
einige Änderungen des Vierten Teiles nicht ver­
meiden, was aber, eben wegen des erwähnten 
Zusammenhanges, keine Preisgabe des Grund­
satzes bedeutet, daß sich der vorliegende Ent­
wurf als eine Bereinigungsnovelle zu den ersten 
drei Teilen des Gesetzes darstellt. Darüber hinaus 
enthält er aber auch einige wesendiche meri­
torische Änderungen, die zu 1. bereits angedeutet 
wurden. 

Der besseren übersichtlichkeit halber wird im 
folgenden eine ~arstellung der wichtigsten Ände­
rungen gegeben: 

1. Neuregelung der Weiterversicherung in der 
Kranken- und Pensionsversicherung im Sinne 
einer Erleichterung der Voraussetzungen. Die 
Drei-Wochen-Frist für die W'eiterversicherung in 
der Krankenversicherung wird auf sechs Wochen 
verlängert. Bezieher einer Leistung aus der 
Pensionsversicherung verlieren das Recht auf 
Weiterversicherung; sie können jedoch innerhalb 
der üblichen Frist nach dem Erlöschen oder dem 
Entzug des Leistungsanspruches eine Weiterver­
sicherung in der Pensionsversicherung eingehen. 

2. Die Finanzierung der bäuerlichen Unfall­
versicherung wird auf eine neue Basis gestellt, 
mit dem Ziel, die Mittel für die längst not~ 
wendige Verbesserung der Leistungen bereit­
zustellen. 

3. Der Beitragssatz von 87 v. H. in der 
Krankenversicherung der Pensionisten wird auf 
9'25 v. H. erhöht. Von Pensionen, die ins Aus­
land überwiesen werden, dürfen Beiträge zur 
Krankenversicherung nicht mehr einbehalten 
werden. 

4. Die Frage der Bildung der Beitragsgrundlage 
in der freiwilligen Weiterversicherung wird in 
Anlehnung an eine im Hauptverband erarbeitete 
Lösung neu geregelt. In der Krankenversicherung 
soll grundsätzlich die Höchstbeitragsgrundlage 
Beitragsgrundlage sein. Eine Herabsetzung ist 
gegen Nachweis entsprechender wirtschaftlicher 
Verhältnisse möglich. 

5. Einem Wunsch der Fürsorgeträger Rechnung 
tragend soll der Hilflosenzuschuß dann nicht 
mehr ruhen, wenn der Pensionist auf Kosten 
der Fürsorge in einer Kranken-, Heilanstalt oder 
in einem Siechenheim untergebracht ist, auch 
wenn später ein Sozialversicherungsträger dem 
Fürsorgeträger Ersatz für seine Aufwendungen 
leistet (im Zusammenhang damit muß auch § 324 
ASVG. geändert werden). 

6. Durch eine Änderung des § 108 h über 
die Anpassung der Pensionen wird erreicht, daß 
Leistungen, die auf einer Bemessungsgrundlage 
aus einem früheren Versicherungsfall beruhen, 

ohne Verzögerung angepaßt werden, weil der 
Pensionist ohnedies schon beim Anfall der Lei­
stung aus dem früheren Versicherungsfall die 
Anpassungsverzögerung mitgemacht hat. 

7. Die Mitglieder der österreichischen Wasser­
Rettung werden in Ausübung der ihnen ob­
liegenden Pflichten so behandelt, als ob sie unfall­
versichert wären. 

8. Durch eine Änderung des § 181 wird be­
wirkt, daß die Bemessungsgrundlage, die für die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a teilversicherten 
selbständig Erwerbstätigen gilt, auch für die in 
der Land- und Forstwirtschaft Erwerbstätigen 
gelten wird. 

9. Der Versicherungsfall der Eheschließung 
wird beseitigt; Frauen, die die Leistung aus 
diesem Versicherungsfall in Anspruch genommen 
haben, sollen die Möglichkeit erhalten, den Er­
stattungsbetrag zurückzahlen zu können. 

10. Die Anlage 1 (Berufskrankheitenliste) wird 
um Infektionskrankheiten in Schulen, Kinder­
gärten und Säuglingskrippen sowie in Justiz­
anstalten erweitert. 

11. Durch eine Reihe von übergangsvor­
schriften wird sichergestellt, daß die Leistungs~ 
verbesserungen - sie halten sich angesichts der 
finanziellen Situation in bescheidenen Grenzen 
und sind im wesentlichen nur für Einzelfälle von 
Interesse - auch auf Versicherungsfälle anzu­
wenden sind, die in der Vergangenheit liegen. 

In finanzieller Hinsicht wird der Entwurf eine 
Umschichtung der Mittel innerhalb der Sozial­
versicherung dadurch bewirken, daß die aus der 
Aufhebung des § 268 resultierende Ersparnis an 
Mitteln für eine Erhöhung des Beitrages der 
Pensionsversicherungsträger . zur Krankenver­
sicherung der Pensionisten verwendet wird. Für 
den Beitrag des Bundes zur bäuerlichen Unfall­
versicherung für das Jahr 1969 wird im Bundes­
finanzgesetz für dieses Jahr vorgesorgt. 

Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu 
den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes ver­
WIesen. 

Zu Art. I Z. 1 (§ 7): 

Durch Z. 1 lit. a und b des Entwurfes soll 
dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 30. Juni 1966, Z1. G 10/66, folgend die 
differenzierte Behandlung von Rechtsanwaltsan­
wärtern, die in der Kanzlei ihrer Eltern, Groß­
eltern usw. beschäftigt sind und allen übrigen 
Rechtsanwaltsanwärtern beseitigt werden. In 
Hinkunft sollen alle Rechtsanwaltsanwärter in 
der Kranken- und Unfallversicherung teil ver­
sichert- sein. 

Zu Art. I Z. 2 (§ 16): 

Zu § 16, betreffend die Weiterversicherung in 
der Krankenversicherung, liegen dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung mehrere 
Änderungswünsche vor. Zunächst soll ,aus rechts-
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systematischen Gründen im Abs. 2 lit. bauch 
auf die Möglichkeit der Nichtigerklärung der 

,Ehe Bedacht genommen werden, wie dies etwa 
schon im" Bereich der Selbstversicherung ge­
schehen ist. Abs. 2 lit. c erweist sich in der 
Praxis als zu eng, weil das Recht zur Weiterver­
sicherung nur der im Inland zurückbleibenden 
Ehegattin, den Kindern, Enkel~, Wahl- und Stief­
kindern eingeräumt ist. In den verhältnismäßig 
seltenen Fällen der Anwendung dieser Bestim­
mung kommt es häufig zu Härten, die daraus ent­
stehen, ,daß der Personenkreis, für den der Ver­
siCherte nach § 123 Anspruch hatte, größer war 
als der Kreis, der zur Weiterversicherung be­
rechtigt ist. Es' erscheint daher richtig, die Mög­
lichkeit zur Weiterversicherung zumindest allen 
jenen Personen zu geben, die dieses Recht im Falle 
des Todes des Versicherten geltend machen 
könnten. 

Ein weiterer Knderungswunsch betrifft die 
Frist, innerhalb der das Recht auf Weiterversi­
cherung geltend zu machen ist; sie soll auf sechs 
Wochen verlängert werden, um Fälle von Frist­
versäumnis möglichst auszuschließen. Khnliche 
Motive liegen der Berücksichtigung der Anregung 
zugrunde, Zeiten der Dauer bestimmter Ver­
fahren in Verwaltungssachen sowie Zeiten des 
Präsenzdienstes fristverlängernd wirken zu lassen. 
Insbesondere im ersten Fall kommt es immer 
wieder zu Schwierigkeiten, weil der Betroffene in 
der Meinung, daß sein Ausscheiden aus der Ver­
sicherung zu Unrecht, erfolgt sei, vom Recht auf 
Weiterversicherung keinen Gebrauch macht. 
Wenn dann nach Verstreichen eines längeren 
Zeitraumes das Ausscheiden aus der Versiche­
rung rechtskräftig wird, ist die Frist für die 
Geltendmachung des Rechtes auf Weiterversi­
cherung schon lange verstrichen. 

Schließlich wurde - um Auslegungsdifferenzen 
zu vermeiden - im neuen Abs. 3 ausdrücklich 
die Möglichkeit statuiert, auch eine Weiter ver­
sicherung fortsetzen zu können, ähnlich wie heute 
schon die andere Form der freiwilligen Versi­
cherung, nämlich die Selbstversicherung, fortge­
setzt werden kann. 

Die Berücksichtigung der erwähnten Knde­
rungsvorschläge wurde dazu benützt, § 16 über­
sichtlicher zu gestalten. In den Abs. 1 bis 3 
werden nunmehr die Personen kreise umschrieben, 
die zur Weiterversicherung berechtigt sind und 
die Voraussetzungen angeführt, unter denen 
dieses Recht geltend gemacht werden kann. Abs. 4 
setzt die Frist für die Ausübung dieses Rechtes 
fest und nimmt auf die erwähnten sozialen Mo­
mente dadurch Bedacht, daß er die Frist von 
sechs Wochen erst mit den aus lit. abis d sich 
jeweils ergebenden Zeitpunkten beginnen läßt. 
Zeiten der in Abs. 1 lit. a und b bezeichneten 
Art sollen die sechswöchige Antragsfrist unter­
brechen, die Frist soll nach Wegfall des Unter­
brechungsgrundes neu zu laufen beginnen. Diese 

Regelung nimmt darauf Bedacht, daß Zeiten der 
Anstaltspflege bzw. des Kranken- oder Wochen­
geldbezuges usw. auch nach dem Ende der 
Pflichtversicherung innerhalb der für die Weiter­
versicherung vorgesehenen Antragsfrist (zum 
Beispiel wenn der Versicherungsfall innerhalb der 
Schutzfrist des § 122 Abs. 2 Z. 2 eingetreten ist) 
beginnen können und auch, in diesen Fällen ,kon­
s~quenterweise die Möglichkeit gewahrt, bleiben 
soll, das Recht auf Weiterversicherung nach dem 
Ende der in Betracht kommenden Zeit noch 
geltend machen zu können. Abs. 5 trifft eine 
Aussage bezüglich des Beginnes der Versicherung, 
wobei an der Grundregelung festgehalten wird, 
daß sie zeitlich an das Ende der Pflichtversiche­
rung anschließt. Lediglich in den Fällen des Abs. ,3 
lit. abis d muß eine Sonderregelung getroffen 
werden, weil sonst die Weiterversicherung, oft 
für Jahre zurück eintreten würde, was weder 
vom Standpunkt der Riskentragung noch unter 
dem Gesichtspunkt der Nachzahlung der Bei­
träge durch den Versicherten vertreten werden 
könnte. Die Abs. 6, 7 und 8 entsprechen den 
Abs. 3, 4 und 5 des geltenden Rechtes. Abs. 9 
übernimmt im wesentlichen die Regelung des 
Abs. 6 mit der Knderung, daß die Fristverlän­
gerung berücksichtigt wird und die Frist im 
Interesse einer Vereinfachung der Vorschrift mit 
der Ablehnung des Antrages auf Ausstellung 
einer Bescheinigung über die vorläufige Kranken­
versicherung (§ 10 Abs. 7) zu laufen beginnt. 

Abs. 10 schließlich entspricht dem derzeitigen 
Abs. 7, wobei einer Anregung der Versicherungs­
träger folgend, die Weiterversicherung auch durch 
die Erklärung des Austrittes nicht mehr an jedem 
beliebigen Tag, sondern nur mehr zum Ende 
eines Kalendermonates beendet werden kann. 
Dies bewirkt eine Entlastung der Verwaltung, 
weil die Beiträge zur Weiterversicherung nach 
§ 78 Abs. 1 zu Beginn des Kalendermonates 
fällig sind und im Falle des Austrittes während 
des Monates gegenwärtig rückverrechnet werden 
müssen. 

Abschließend sei noch darauf verwiesen, daß 
§ 76 in der Fassung des Entwurfes wesentlich 
strenger gefaßt wird als dies jetzt der Fall ist. 
Diese Knderung macht die an sich geringfügige 
Erweiterung des Kreises der Berechtigten und 
eine gewisse Lockerung in den Voraussetzungen 
für die Weiterversicherung möglich. 

Zu Art. I Z. 3 (§ 17): 

§ 17 Abs. 1 enthält - abgesehen davon, daß 
er übersichtlicher gestaltet und damit leichter 
lesbar gemacht werden soll - die wesentliche 
Knderung, daß Personen, die eine laufende Lei­
stung aus der Pensionsversicherung beziehen, zur 
Weiterversicherung nicht mehr berechtigt sein 
sollen. Die Versicherungsträger machen die Wahr­
nehmung, daß immer wieder Leistungsbezieher 
von der Möglichkeit der Weiterversicherung Ge-
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brauch machen, teils um für den Fall des Ent­
zuges (des Erlöschens) des Leistungsanspruches 
einen Versicherungsschutz zu haben, teils um 
sich aus dem nächsten Versicherungsfall eine 
höhere Leistung zu sichern. Nun ist aber die 
freiwillige Weiterversicherung für solche Fälle 
nicht gedacht. Wer eine Leistung bezieht - und 
sei es auch nur eine befristete - soll nicht auch 
noch der Riskengemeinschaft angehören. Die Zei­
ten des Pensionsbezuges sind im Interesse des 
Versicherten ohnedies neutralisiert (§ 234 Abs. 1 
Z. 2), sodaß ein sozial versicherungs rechtlicher 
Nachteil nur dadurch entstehen kann, daß nach 
Entziehung (Erlöschen) eines Leistungsanspruches, 
wenn nicht sofort eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung angetreten wird oder wenn man­
gels eines Arbeitsplatzes eine solche nicht ange­
treten werden kann, eine Lücke im Versiche­
rungsverlauf entsteht, weil das Recht auf Weiter­
versicherung infolge Fristablaufes verloren 'ge­
gangen ist. Diesem Fall soll in § 17 Abs. 1 da­
durch Rechnung getragen werden, daß Personen, 
die eine laufende Leistung bezogen haben, das 
Recht auf Weiterversicherung eingeräumt wird, 
das nach Abs. 3 innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Ende des Leistungsanspruches geltend 
zu machen ist. Ausgeschlossen von dieser Begün­
stigung sind lediglich Bezieher einer Hinterblie­
benenpension, weil die Leistung, die sie beziehen, 
nicht auf eigenen Versicherungszeiten beruht und 
sie auch vor Anfall der Leistung kein Recht auf 
Weiterversicherung hatten. 

Aus den gleichen überlegungen wie in der 
Krankenversicherung soll in den Fällen des § 410 
Z. 1 oder 2 die Frist für die Geltendmachung 
des Rechtes auf Weiterversicherung erst mit 
dem rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens zu 
laufen beginnen. 

Im Interesse einer Vereinheitlichung und auch 
einer leichteren Durchführung der Vorschrift 
wird im neuen Abs. 4 vorgesehen, daß die dort 
genannten Zeiten die Beobachtungszeiträume 
nach Abs. 1 und 2 sowie die Antragsfrist nach 
Abs. 3 verlängern. Damit werden die Möglich­
keiten, von der Weiterversicherung Gebrauch zu 
machen, erleichtert, was jedoch aus den Gründen, 
die im letzten Absatz der Begründung zu § 16 
dargelegt sind, und die entsprechend auch für 
die Weiterversicherung in der Pensionsversiche­
rung gelten, vertreten werden kann. 

Die Neufassung des Abs. 5 erster Satz war 
durch die Änderung des Abs. 1 bedingt. W a~ die 
Änderung des Abs. 7 Z. 1 anlangt, wird auf die 
Begründung zu § 16 Abs. 10 Z. 1 verwiesen. 

Schließlich sei noch auf die Schutzbestimmung 
für die am 31. Dezember 1968 freiwillig weiter­
versicherten ,Pensionisten hingewiesen, für die 
die Tatsache des Leistungsbezuges nicht als Grund 
für die Beendigung der Weiterversicherung gelten 
soll. Es steht ihnen selbstverständlich frei, ihre 
Weiterversicherung durch Austritt zu beenden, 

weil auch sie für den Fall des Entzuges (Erlö­
schens) der laufenden Leistung die' Möglich­
keit haben werden, die Weiterversicherung jeder," 
zeit wiederaufzunehmen. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 18): 

Die Änderungen des § 18 sind mit einer Aus­
nahme lediglich formeller Natur. Im neuen Abs. 2 
wird der Ausdruck "des gerichtlichen Urteiles 
über die Nichtigkeit" durch den der allgemeinen 
Diktion entsprechenderen AusdruCk "des gericht­
lichen Urteiles über die Nichtigerklärung" er­
setzt. Auch soll nicht mehr von der Auflösung 
der Ehe sondern nur von den beiden hier in 
Betracht kommenden Auflösungsgründen, näm­
lich der Aufhebung und Scheidung gesprochen 
werden. Für den Fristenlauf beim dritten mög­
lichen Auflösungsgrund, das ist der Tod, ist 
ohnedies eine Sonderregelung getroffen. Im 
Abs. 6 wird - bedingt durch die Änderung des 
§ 16 - die Zitierung ,,§ 16 Abs. 7" durch die 
Zitierung ,,§ 16 Abs. 10" ersetzt. Abs. 4 wird 
der Diktion des neuen Abs. 2 angepaßt und 
darüber hinaus - dies ist eine meritorische 
Änderung - die Frist für die Geltendmachung 
des Rechtes auf Beitritt zur Selbstversicherung 
von sechs Monaten auf sechs Wochen verkürzt. 
Dieses Vorhaben steht mit der Verlängerung der 
Frist für die Geltendmachung des Rechtes auf 
W eiterversiche~ung in der Krankenversicherung 
von drei auf sechs Wochen im Zusammenhang. 
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ist der Meinung, daß es der Rechtssicherheit 
dient, wenn die Fristen im Bereich der frei­
willigen Versicherung innerhalb eines Ver­
sicherungszweiges einheitlich sind. 

Zu Art. I Z. 5, 7, 19 und 51 (§§ 40, 43, 107 und 
520): 

Die Änderung der §§ 40 und 43 steht mit der 
Änderung des § 107 Abs. 1 in Zusammenhang. 
Danach sind zu Unrecht erbrachte Geldleistungen 
zurückzuforderJl, "wenn der Empfänger den 
Bezug durch bewußt unwahre Angaben, bewußte 
V erschweigung maßgebender Tatsachen oder Ver­
letzung der Meldevorschriften (§ 40) herbeige­
führt hat". Diese Fassung führt dazu, daß nach 
der herrschenden Judikatur eine zu Unrecht 
erbrachte Geldleistung nicht zurückgefordert 
werden kann, wenn die Zahlung beispielsweise an 
einen gesetzlichen Vertreter geleistet wurde, ob­
wohl in der Person des Anspruchsberechtigten die 
Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind und 
der gesetzliche Vertreter die Meldung hierüber 
unterlassen hat. Um diese rechtspolitisch verfehlte 
Einschränkung des Rückforderungsrechtes zu be­
seitigen, soll § 107 Abs. 1 auf den "Leistungs­
empfänger bzw. Zahlungsempfänger" - und 
zwar, um auszuschließen, daß der bürgerlich­
rechtliche Begriff des Zahlungsempfängers da­
runter verstanden werden könnte, des Zahlungs-
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empfängers im Sinne des§ 106 - abgestellt 
werden. Darauf mußten auch die Meldevorschrif­
ten der §§ 40 und 43 zugeschnitten werden. Die 
weitere ~nderung des § 107 Abs. 1 ist in ähn­
licher Fassung bereits in dem zur Stellungnahme 
versendeten Entwurf einer 21. Novelle zur Dis­
kussion gestellt worden. Sie ist von den Versi­
cherungsträgern in ihrer Gesamtheit als not­
wendig verlangt worden. Die Neuregelung hätte 
insbesondere für die Unfall- und Pensionsversi­
cherungsträger Bedeutung, da es Fälle geben 
kann, in denen durch Masdiinenfehler eine Stel­
lenwertverschiebung eintr~tt und die Rückfor­
derung des Mehrbetrages gegenwärtig proble­
matisch wäre. 

Der österreichische Arbeiterkammertag hat in 
seiner Stellungnahme zum Entwurf der 21. No­
velle die Notwendigkeit, die Versicherungsträger 
gegen die oben geschilderten Zwischenfälle abzu­
sichern, anerkannt, die Regelung jedoch als zu 
weitgehend und zu unbestimmt abgelehnt. Um 
ihm Gelegenheit zur Ausarbeitung eines Alter­
nativvorschlages zu geben, hat der Kammertag 
ersucht, die ~nderung vorläufig zurückzustellen. 
Diesem Wunsch wurde Rechnung getragen. 

In seiner jüngsten ~ußerung zUm gegenständ­
lichen Problem tritt der Arbeiterkammertag für 
die Beibehaltung der gegenwärtigen Fassung des 
§ 107 Abs. 1 ein, weil er meint, daß die von den 
Versicherungsträgern ins Treffen geführten Argu­
mente nicht zu überzeugen vermögen. Für die 
einzelnen Geschäftsfälle müßten die Versiche­
rungsträger - so wie bisher. - durch besondere 
Kontrollen trachten, die Anweisung überhöhter 
Bezüge zu vermeiden. Diesem Vorbringen kann 
nicht gefolgt werden, weil es bei dem Massen­
betrieb der Versicherungsträger trotz sorgfältiger 
Kontrolle immer wieder zu Uberzahlungen 
kommen wird. Wesentliche Interessen der Ver­
sicherten werden durch die ~nderung nicht be­
rührt, weil die Rückforderung nach der neuen 
Fassung ohnedies nur möglich sein W'ird, wenn 
der Empfänger erkennen muß t e, daß ihm die 
Leistung nicht oder nicht in der angewiesenen 
Höhe gebührt. Aus der Verwendung des Wortes 
"mußte" im Gegensatz etwa zu dem Wörtchen 
"konnte" geht schon hervor, daß die Rückforde­
rung aus dem Titel des § 107 nur möglich sein 
soll, wenn die Anweisung so überhöht war, 
daß dies auch dem einfachen, mit den einschlä­
gigen Vorschriften nicht vertrauten oder schon 
alten und gebrechlichen Pensionisten auffallen 
mußte. 

Zu Art. I Z. 6 (§ 42 a): 

Der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
sind nach § 15 Abs. 4 unter anderem auch Per­
sonen zugehörig, die in nicht knappschaftlichen 
Betrieben tätig sind, sofern sie ,mitArbeiten im 

Bereich des knappschaftlichen oder gleichgestell­
ten Betriebes beschäftigt sind und diese Arbeiten 
dem Aufschluß, der Gewinnung oder der Förde­
rung von Bodenschätzen" dem Schutz der Beleg­
schaft oder der, Erhaltung des Bergwerkes oder 
gefristeter Bergwerksanlagen dienen. Diesem Ver­
sichertenkreis sind also insbesondere Personen 
zuzurechnen, die bei Baufirmen oder anderen 
Unternehmen tätig werden, wenn sie im Bereich 
eines knappschaftlichen oder gleichgestellten Be­
triebes mit Arbeiten der erwähnten Art beschäf­
tigt sind. Es wird sich hiebei in der Regel um 
Abraumarbeiten zum Aufschluß der Lagerstätten, 
das Gewinnen oder Verladen (einschließlich des 
Abtransportes) von Versatzmaterial innerhalb des 
Werkgeländes, die Errichtung von Hochbauten 
im Werkgelände und ähnlichem handeln. 

In Erfüllung der gesetzlichen Vorschrift des 
§ 15 Abs.4 muß die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues, darauf dringen, daß 
die knappschaftlichen Betriebe alle an nicht 
knappschaftliche Betriebe (insbesondere Baufir­
men) vergebenen Arbeiten melden, die innerhalb 
des Werkgeländes vorgenommen werden. Es ist 
nun strittig, ob die Auskunftspflicht des § 42 
hiefür ausreicht., Das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung hat - in einem konkreten 
Streitfall um seine Meinung gefragt - die Auf­
fassung vertreten, daß § 42 die Auskunftspflicht 
für a 11 e Arbeiten einschließe, die im Bereich 
eines knappschaftlichen Betriebes durchgeführt 
werden. Diese Auffassung ist aber im Verwal­
tungsverfahren, das beim Landeshauptmann ge­
endet hat, verworfen worden. Die Versicherungs­
anstalt des österreichischen Bergbaues ist sohin 
derzeit nicht in der Lage, der ihr nach § 15 
Abs. 4 auferlegten Verpflichtung nachzukommen. 
Diese unbefriedigende Situation soll durch die 
Schaffung des § 42 a beendet und für die Fälle 
der gegenständlichen Art die 'Auskunftspflicht 
des Betriebsinhabers rechtlich einwandfrei fest­
gelegt werden. Der allgemeinen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes folgend, wird. die 
Auskunftspflicht auf die tatsächlichen Verhält­
nisse abgestellt und demjenigen auferlegt, der 
den Betrieb in seiner Macht und Gewahrsame 
hat (Betriebsinhaber) bzw. demjenigen, der vom 
Betriebsinhaber mit der Betriebsführung bzw. 
mit der Erfüllung der Melde- und Auskunfts­
pflichten beauftragt wurde. 

Zu Art. I Z. 8 (§ 58 Abs. 1): 

Durch Art. I Z. 13 lit. ader 21. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBt. 
Nr. 6/1968, wurde im § 44 Abs. 2. die Möglich­
keit geschaffen, mit dem Dienstgeber eine Ver­
einbarung über 'den Beitragszeitraum zu treffen. 
Dementsprechend muß im § 58Abs~ 1 nicht nur 
auf einen durch die Satzung abweichend festge-
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setzten, sondern auch auf einen infolge einer 
Vereinbarung mit dem Dienstgeber abweichenden 
Beitragszeitraum Bedacht genommen werden. 

Zu Art. I Z. 9, 27 und Art. 11 Abs. 13 und 14 
(§ 72 Abs. 2 und 8 und § 181 Abs. 1 und 2): 

Die Unfallversicherung -der gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. b Teilversicherten wird durch Beiträge 
finanziert, die vorwiegend in einem Hundertsatz 
der Beitragsgrundlage zu entrichten sind. Bei­
tragsgrundlage für diese Beiträge ist der Grund­
steuermeßbetrag. Der Hundertsatz ist durch die 
Satzung· der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsanstalt gegenwärtig mit 
420 Ofo festgesetzt. 

Die Bemessungsgrundlage für die Leistungen 
bildet nach § 181 Abs. 3 ein ebenfalls in der 
Satzung der Versicherungsanstalt festgesetzter 
Betrag (Durchschnittssatz). 

Die Vollrente, die im Jahre 1954 400 S be­
tragen hat, betrug im Jahre 1967 unter Berück­
sichtigung der Zusatzrente 518'90 S und beträgt 
im laufenden Jahr 552'10 S. Die Erhöhung, die 
die Renten im Bereiche der bäuerlichen Unfall­
versicherung erfahren haben, ist somit außer­
ordentlich gering; die Renten sind von ihrer 
ursprünglichen Kaufkraft weit entfernt. Die 
Ursache für die nur bescheidene Erhöhung der 
Unfallrente liegt in der bedrängten finanziellen 
Lage -des Zweiges Unfallversicherung einerseits 
und andererseits darin, daß der sogenannte Hebe­
satz nicht ausreichend erhöht werden konnte, 
weil die Finanzkraft der bäuerlichen Bevölke­
rung hiefür nicht ausreichte. 

Der Zweig Unfallversicherung wird im J ahr~ 
1968 einen Gebarungsabgang von zirka 
15'5 Millionen Schilling aufweisen. Der Abgang 
wird voraussichtlich noch aus den überschüssen 
der vorangegangenen Jahre gedeckt werden kön­
nen. In den folgenden Jahren würde sich, wenn 
an der Finanzierungsmethode nichts geändert 
wird, der Abgang vergrößern, weil praktisch 
gleichbleibenden Beitragseinnahmen steigende 
Leistungsverpflichtungen gegenüberstehen. 

Angesichts dieser Sach- und Rechtslage und der 
Dringlichkeit der Verbesserung der bäuerlichen 
Unfallrenten mußte ein neues Finanzierungssy­
stem gefunden werden. Dieses System sieht zu­
nächst vor, daß sowohl der Hundertsatz für 
die Bemessung der Beiträge, als auch die Bemes­
sungsgrundlage - wie' in allen anderen Versi­
cherungszweigen - im Gesetz geregelt werden. 
Die Mittel für eine ausgeglichene Gebarung des 
Zweiges Unfallversicherung und für die so not­
wendige Leistungsverbesserung scillen einerseits 
durch steigende Beiträge der Versicherten und 
andererseits durch einen im Gesetz festgesetzten 
Beitrag des Bundes aufgebracht werden. Die Bei­
tragsregelung wird auf die Jahre 1969 bis 1971 
beschränkt, weil im Jahre 1971 eine neue Ein-

heitswertbewertungerfolgen wird, deren Ergeb­
nisse bei der Prüfung der Finanzierung des Zwei­
ges Unfallversicherung ab 1972 berücksichtigt 
werden sollen und weiters deshalb, weil gegen­
wärtig nicht mit genügender Sicherheit abzu­
sehen ist wie sich die Anpassungsfaktoren nach 
dem Pensionsanpassungsgesetz, deren Höhe die 
Renten und damit den Aufwand der Unfallver­
sicherung beeinfl~ssen wird, ab 1972 entwickeln 
werden. 

Die Renten sollen mit Wirksamkeit mit 1. Jän­
ner 1969 neu bemessen werden, wobei als Bc::­
messungsgrundlagenach § 181 Abs. 1 ASVG. in 
der Fassung des Art. I Z. 27 des Entwurfes eine 
Bemessungsgrundlage von theoretisch 14.245 S 
in Betracht käme. Theoretisch deshalb, weil die­
ser Betrag im Zeitpunkt seines Wirksamkeits­
beginnes (1. Jänner 1969) bereits mit dem An­
passungsfaktor für 1969 (1'071) zu vervielfachen 
sein wird. Praktisch wird also die Bemessungs­
grundlage für 1969 15.256 S betragen, daraus 
ergibt sich eine Vollrente einschließlich der Zu­
satzrente in der Höhe von 871'80 S gegenüber 
einer Rente von 591'30 S bei unveränderter 
Rechtslage. Die Steigerung beträgt 47'4 Ofo. Diese 
Leistungsverbesserung soll.:...- wie durch die 
Schlußbestimmung des Art. II Abs. 13 sicherge­
stellt wird - auch für die bereits laufenden Lei­
stungen wirksam werden. Die erstmalige Anpas­
sung nach § 108 g ASVG. wird mit 1. Jänner 
1970 erfolgen. 

Die finanziellen Auswirkungen der in Aussicht 
genommenen Maßnahmen sind in der folgenden 
übersicht dargestellt, bei der für 1970 ein Anpas­
sungsfaktor von 1'062 und für 1971 ein solcher 
von 1'063 in Rechnung gestellt ist. 

Gebarungsabgang bei un­
geänderter Gesetzes-

1969 

lage .. ,............ 34'2 
Mehraufwand für die 

Erhöhung der Renten 
nach dem vorliegen-
den Entwurf .'"", 42'6 

1970 1971 
Millionen Schilling 

51'8 697 

45'3 48'2 
------------------Gesamter Gebarungsab-

gang, der durch Mehr-
einnahmen zu decken 
ist "", .. , .. ',.". 76'8 97'1 117'9 

Me h r ein nah me n: 

Erhöhung der Beiträge 
der Versicherten nach 
§ 72 Abs. 2 ASVG, .. 21'6 37'8 54'0 

Beitrag des Bundes nach 
§ 72 Abs. 8 ASVG. _. 55'2 59'3 63'9 

Summe der Mehrein-
nahmen"", .. " ... 76'S 97'1 117'9 
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Das im vorliegenden Entwurf enthaltene 
Fina.nzierungskonzept stellt somit aller Voraus­
sicht nach für die Jahre 1969 bis 1971 eine aus­
geglichene Gebarung sicher. Von dem erwarteten 
gesamtenG.ebarungsabgang tragen die Versicher­
ten 28'1 0J0 im Jahre 1969, 38'9 0J0 im Jahre 1970 
und 45'8 0J0 im Jahre 1971, während der rela­
tive Anteil des Bundes dementsprechend von 
71'9 0J0 tiber 61'1 0J0 auf 54'2 0J0 absinkt. 

Zu Art. I Z. 10 (§ 73): 

Der Entwurf sieht drei bedeutsame Änderun­
gen gegenüber dem geltenden Recht vor: 

a) der Beitragssatz für den von der Pensions­
versicherungsanstalt der Arbeiter, der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialver­
sicherungsanstalt und der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten zu entrich­
tenden Beitrag inder Krankenversiche­
rung der Pensionisten soll von 87 v. H. 
auf 9'25 v. H. erhöht werden; 

b) von den Pensionen, deren Bezieher sich 
nicht ständig im Inland aufhalten, soll ein 
Einbehalt für Zwecke der Krankenversi­
cherung nach § 73 Abs~ 5 nicht mehr vorge­
nommen werden; 

c) bei der Festsetzung des Aufteilungsschlüssels 
für die Beiträge ist auch auf das Verhältnis 
der Zahl der pflichtversicherten Erwerbs­
tätigen zu der Zahl der krankenversicher­
ten Pensionisten Bedacht zu nehmen. 

Die finanzielle Mehrbelastung, die die Erhö­
hung des Beitragssatzes bewirkt, läßt sich deshalb 
nicht mehr länger hinausschieben, weil der Ab­
gang in der Krankenversicherung der Pensioni­
sten im Jahre 1969 bei unveränderter Rechtslage 
eine Höhe von rund 250 Millionen Schilling 
erreichen würde, also etwa ebenso hoch wäre wie 
die Beitragseinnahmen aus der mit Jänner 1969 
wirksam werdenden Erhöhung der Höchstbei­
tragsgrundlage von 120 S arif 135 S. Im einzelnen 
ergibt sich voraussichtlich folgendes Bild der 
Gebarung: 

Einnahmen Ausgaben Abgang 
Millionen Schilling 

'Gebietskrankenkassen 1491 1715 224 

Land wirtschaftskranken -
kassen' .. ',' ......... 143 164 21 

Betriebskrankenkassen 
Versicherungsanstal t der 

österreichischen Eisen-
bahnen, Versicherungs-
anstalt des österreichi-
schen Bergbaues .... 31 36 5 

Alle Kassen ........... 1665 1915 250 

Um diesen Abgang zu decken, müßte der 
Beitragssatz auf 10 v. H. erhöht werden, was 
aber dem Bund, zu dessen Lasten die Beitrags­
erhöhung in den Jahren 1969 und 1970 infolge 

derSonderregelung bezüglich des Bundesbeitra­
ges gehen wird, nicht zugemutet werden kann. 
Die Hinaufsetzung des Beitragssatzes auf 9'25 
v. H. wird den Krankenversicherungsträgern 
Mehreinnahmen in der Höhe von rund 100 Mil­
lionen Schilling bringen. Dieser Betrag wird 
durch die Aufhebung des § 268 beim Bundesbei­
trag erspart, s.o daß, der öffentlichen Hand aus 
der Erhöhung des' Beitragssatzes kein Mehrauf­
wand erwachsen wird. 

Die Änderung des Abs. 3 wird auch dazu 
benützt, den längst überholten Abs. 2 ersatzlos 
aufzuheben. 

Die Neufassung des Abs. 4 berücksichtigt die 
Aufhebung des Abs. 2 und nimmt weiters eine 
Änderung bezüglich der Festsetzung des Auftei~ 
lungsschlüssels vor. Die Praxis zeigt, daß sich das 
Verhältnis der Zahl der krankenversicherten 
Pensionisten zu den übrigen Pflichtversicherten 
bei den einzelnen Krankenversicherungsträgern 
sehr unterschiedlich entwickelt. Je ungünstiger 
das Verhältnis dieser bei den Größen wird, um so 
mehr müssen die im Erwerbsleben stehenden 
Versicherten zur Deckung des Abganges in der 
Krankenversicherung der Pensionisten beitragen. 
Damit werden aber diesen Krankenversicherungs­
trägern Mittel für andere Zwecke, etwa für Lei­
stungen der Gesundheitsfürsorge, entzogen. Es 
erscheint daher richtig, bei Festsetzung des Auf­
teilungsschlüssels auch auf diese Erscheinung Be­
dacht zu nehmen und dies ausdrücklich im Gesetz 
anzuordnen. 

Die Änderung im Abs. 5 bezieht sich - wie 
bereits ausgeführt - darauf, daß nur Pensio­
nisten, die sich ständig im Inland aufhalten, mit 
der Umlage für Zwecke der Krankenversiche­
rung belastet werden sollen. Eine solche Ände­
rung war schon in der Regierungsvorlage einer 
21. Novelle zum ASVG. vorgesehen, sie hat 
aber damals nicht die Zustimmung der gesetz­
gebenden Körperschaften gefunden. Da aus dem 
Kreis ,der Betroffenen an die Bundesregierung 
immer wieder der Wunsch herangetragen wird, 
den Einbehalt fallen zu lassen, wird die Änderung 
neuerlich vorgesehen. Sie erscheint deshalb be­
gründet, weil der "Beitragspflicht" tatsächlich 
keine Leistungsberechtigung gegenüber steht. 
Na~ § 8,Abs. 1 Z~ 1 lit. a ASVG. sind nämlich 
nur jene Pensionisten in der Krankenversiche­
rung pflichtversichert und damit anspruchsberech­
tigt, die sich s t ä n d i g im Inland aufhalten. 
Auch während eines gelegentlichen Besuches in 
österreich besteht somit kein Leistungsanspruch. 
Die Basis für die Bemessung der Beiträge für die 
Pensionsversicherungsträger soll allerdings um 
die Auslandspensionen nicht vermindert werden, 
weil dies 

1. das Beitragsaufkommen schmälern und da­
mit der Tendenz kostendeckender Beiträge zu­
widerlaufen und 
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2. einen nimt unbeamtlimen Administrativ­
aufwand verursamen würde. 

Der Mehraufwand aus der zuletzt erläuterten 
Gesetzesänderung wird sim auf etwa 3 Millionen 
Smilling belaufen. Aum dieser Betrag wird durm 
die Aufhebung des § 268 eingespart werden. 

Zu Art I Z. 11, 12 und 41 (§§ 76; 76 a, 76 bund 
243): ' 

§ 76 in der geltenden Fassung steht smon 
seit langem bei den Versimerungsträgern, aber 
aum im Kreise der Versimerten, vor allem der 
in der Pensionsversimerung Weiterversimerten, 
zur Diskussion. 

Zu § 76: Was die Beitragsgrundlage in der 
Krankenversimerung anlangt, weisen die Ver­
simerungsträger darauf hin, daß die Versimerten 
sehr rasm und stimhältig jede Knderung ihrer 
wirtsmaftlimen Verhältnisse anzeigen bzw. nam­
weisen, die zu einer Herabsetzung der Beitrags­
grundlage führt, daß es ihnen aber umgekehrt 
kaum möglim ist, das Vorliegen der Voraus­
setzungen für eine Hinaufsetzung der Beitrags­
grundlage namzuweisen. Die Krankenkassen sind 
nicIi.t in der Lage den gesamten Versimertenkreis 
diesbezüglim ständig zu beobamten. Dazu 
kommt, daß die Leistungsverbesserungen der 
letzten Jahre die Weiterversimerung nom inter­
essanter gemamt haben und, daß daher immer 
mehr an sim versimerungsfremde Personen zu 
beitragsremtlimen Bedingungen in die Weiter­
versimerung einströmen, die in keinem Verhält­
nis zu den Leistungsansprümen stehen. 

Eine bei der Wiener Gebietskrankenkasse für 
Arbeiter und Angestellte anfangs dieses Jahres 
durmgeführte Erhebung hat ergeben, daß rund 
63% aller Weiterversimerten selbständig Er-

, werbstätige, rund 30 Ofo im Haushalt Tätige und 
Befürsorgte und der Rest Bezieher ausländismer 
Renten, Pensionswerber und Studenten sind. In 
absoluten Zahlen ausgedrückt entfielen auf die 
einzelnen Gruppen rund 8800 bzw. 4000 bzw. 
1000 Personen. Unter den selbständig Erwerbs­
tätigen nehmen den größten Anteil, nämlich 
13%, im Betrieb des Ehegatten tätige Frauen 
ein, gefolgt von im Handel und Gewerbe selb­
ständig Erwerbstätigen, Lohnfuhrwerksunterneh­
mern, Pensionisten nach dem Gewerblichen Selb­
ständigen-Pensionsversimerungsgesetz und freibe­
ruflich tätigen Krzten mit immer nom rund 4% 
(absolut 534). 

Im Hinblick auf diese Sam- und Rechtslage 
galt es für die Bildung der Beitragsgrundlage ein 
System zu finden, das die Versicherten veranlaßt, 
in regelmäßiger Wiederkehr ihre Einkommens­
verhältnisse namzuweisen. § 76 inder Fassung 
des Entwurfes sieht vor, die jeweilige Höchst­
beit[agsgrundlage zur Beitragsgrundlage in der 
Krankenversimerung zu machen. Jene Versicher­
ten, die der Meinung sind, daß diese Beitrags-

grundlage ihren wirtsmaftlimen Verhältnissen 
nicht entsprimt, können unter Namweis dieser 
Verhältnisse eine Herabsetzung der Beitrags­
grundlage beantragen. Um eine laufende Kon­
trolle zu ermöglimen; werden Herabsetzungen 
nur bis zum Ende des nämstfolgenden Kalender­
jahres wirken. Die Herabsetzung selbst wird bei 
Neueintritten in die Versimerung ab Beginn der 
Versimerung wirken, wenn der Antrag inner­
halb dersemswömigen Frist des· § 16 Abs. 4 
gestellt wird, sonst ab dem der Antragstellung 
folgenden Monatsersten. Di'e Beweislast wird 
damit von den Versimerungsträgern auf die Ver­
simerten überwälzt, was aber angesimts des Lei­
stungsniveaus einerseits und des Verwaltungs not­
standes der Versicherungsträger andererseits 
geremtfertigt ersmeint. Für den reibungslosen 
übergang auf das neue Remt sorgt die über­
gangsbestimmung, daß Herabsetzungsanträge, die 
bis 28. Feber 1969 eingebramt werden, nom auf 
den 1. Jänner 1969 zurückwirken. Der Entwick­
lung des Geldwertes und der durmschnittlimen 
allgemeinen Beitragsgrundlage folgend, wird die 
"Mindestbeitragsgrundlage" von 15 Sauf 30 S 
erhöht. 

Um die Smwierigkeiten bei Auslegung des 
Begriffes "wirtschaftlime Verhältnisse" etwas zu 
verkleinern, soll durch die Anwendung des § 292 a 
ein einheitlicher Maßstab für die Beurteilung 
der Frage geschaffen werden, ob und inwieweit 
Unterhaltsverpflimtungen bei Beurteilung dieser 
Verhältnisse zu berücksimtigen sind. 

Die Abs. 4 und 5 des § 76 (neu) dienen der 
Vereinfamung der Berechnung der Beiträge. 

Das Aufrollen der Problematik des § 76 bot 
aum Anlaß, die Bildung der Beitragsgrundlage in 
der freiwilligen Weiterversicherung iin Interesse 
der besseren übersichtlimkeit in drei Paragra­
phen zu regeln. Der Reihenfolge der Regelung 
der freiwilligen Versicherung selbst (§§ 16, 17 
und 18) folgend, beinhaltet nun § 76 die Beitrags­
grundlage für Weiterversicherte in der Kranken­
versimerung, § 76 a die Beitragsgrundlage für 
Weiterversicherte in ,der Pensionsversicherung 
und § 76 b die Beitragsgrundlage für Selbstver­
sicherte. 

Zu § 76 a: Im Zuge der Neuregelung der Be­
stimmungen über die Beitragsgrundlagen zur frei­
willigen Versicherung waren im versendeten Ent­
wurf der 23. Novelle aum hinsichtlim der Er­
mittlung der Beitragsgrundlage zur Weiterver­
sicherung in der Pensionsversicherung ver­
schiedene Knderungen vorgesehen. Im Begut­
achtungsverfahren' wurde, von mehreren Seiten 
auf den engen Zusammenhang hingewiesen, der 
zwismen diesen Knderungen und den im 
Leistungsremt der Pensionsversicherung vorzu­
nehmenden Krtderungen besteht. Im Hinblick 
darauf, daß diese Neuregelungen in der Pertsions­
versicherung erst in einer weiteren Novelle zum 
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ASVG. behandelt werden sollen, wurde vorge­
schlagen, auch die in Aussicht genommenen Ände­
rungen hinsichtlich der Ermittlung der Beitrags­
grundlagen zur Weiterversicherung in der Pen­
sionsversicherung vorläufig zurückzustellen. 
Dieser Anregung wurde Rechnung getragen. Der 
neugefaßte § 76 a enthält daher die bisher gel­
tenden Bestimmungen über die Beitragsgrund­
lagen, soweit sie sich auf dieWeiterversicherung 
in der Pensionsversicherung beziehen. Lediglich 
die bisher mit 15 S festgesetzte Mindestbeitrags­
grundlage soll in Anpassung an die seit der 
letzten Festsetzung (1. Jänner 1966) eingetretene 
Änderung des Geldwertes auf 20 S erhöht 
werden. Diese neue Mindestbeitragsgrundlage 
von 20 S wird auf Grund des Art. III Abs. 3 
auch für alle jene Fälle Geltung haben, in denen 
die Weiterversicherung bereits vor dem 1. Jänner 
1969 begonnen wurde. 

Zu § 76b: § 76 b enthält die Regelung für die 
Beitragsgrundlage in der Selbstversicherung. Die 
Bestimmung entspricht dem geltenden Recht mit 
der Maßgabe, daß die Selbstversicherten, was die 
Beitragsgrundlage in der Krankenversicherung 
anlangt, so wie die Weiterversicherten behandelt 
werden sollen. 

Zu Art. I Z. 13 (§ 84): 

§ 84 Abs. 3 in der geltenden Fassung könnte 
auch so verstanden werden, daß bei den Trägern 
der Pensionsversicherung unter den "Beitrags­
einnahmen" nicht nur die Versicherungsbeiträge 
sondern auch der Beitrag des Bundes gemeint ist. 
Um diese nicht beabsichtigte Auslegung auszu­
schließen, soll auch im Abs. 3 ausdrücklich von 
den Einnahmen an Versicherungsbeiträgen ge­
sprochen werden. 

Zu Art. I Z. 14, 31,46 und 49 (§§ 89 Abs. 4, 197, 
305 und 361 Abs. 2): 

Eine Reihe von sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften sieht unter bestimmten Voraus­
setzungen das gänzliche Ruhen bzw. die gänzliche 
oder teilweise Versagung einer Leistung vor. 
Unter Bedachtnahme darauf, daß auch in diesen 
Fällen die Unterhaltspflicht des Versicherten 
weiter besteht, gewährt das Gesetz schon derzeit 
den im Inland sich aufhaltenden Angehörigen 
gewisse Leistungen. 

§ 89 Abs. 4 regelt die Versorgung der Ange­
hörigen jenes Versicherten, dessen Leistungsan­
sprüche wegen Haft oder Auslandsaufenthalt 
ruhen. Nach geltendem Recht sind in diesem 
Falle in der Krankenversicherung, wenn der Ver­
sicherte im Inland "Angehörige (§ 123)" hat, die 
für Angehörige vorgesehenen Leistungen zu 
erbringen. An dieser Regelung soll grundsätzlich 
festgehalten werden. Es ist jedoch zweifelhaft, 
ob die Zitierung des ,,(§ 123)" lediglich als Hin­
weis auf den Personenkreis, der für diese Rege-

lung in Betracht kommt, zu verstehen ist oder, 
ob damit auch auf die Erfüllung der Anspruchs­
voraussetzungen nach § 123 abgezielt wird. Diese 
Frage süll durch die vorgeschlagene Fassung in 
letzte'rem Sinne beantwortet werden. Die Ange­
hörigen werden die Ansprüche beim zuständigen 
Versicherungsträger selbst geltend machen 
können (siehe § 361 Abs. 2 in der Fassung der 
Vorlage). Der Versicherungsträger wird jeweils 
zu prüfen haben, ob im Zeitpunkt der Inan­
spruchnahme die Voraussetzungen für den 
Leistungsanpruch erfüllt sind (" ... Anspruch ... 
hätte"). Damit wird erreicht, daß beispielsweise 
auch ein nach Eintritt des Ruhensgrundes ge­
borenes Kind leistungsberechtigt sein wird, 
andererseits aber einem Kind, für das zu dieser 
Zeit noch die Anspruchsberechtigung gegeben 
war, keine Leistungen mehr gebühren, weil es 
etwa inzwischen die Altersgrenze überschritten 
hat. 

Im Bereich der Unfall- und Pensionsversiche­
rung läßt der geltende Wortlaut "eine Rente in 
der halben Höhe der ruhenden Rente" - dies 
gilt analog auch für die Pension - die' Frage 
offen, ,ob in die angeordnete Halbierung die 
Ausgleichszulage oder ein Hilflosenzuschuß ein­
zubeziehen ist und ob für die Angehörigen ein 
eigener Ausgleichszulagenanspruch entsteht. Der 
österreichische Arbeiterkammertag und der 
Hauptverband haben überdies schon vor längerer 
Zeit angeregt, daß sich die Halbierung nicht auf 
die Kinderzuschüsse beziehen sollte, weil die Lage 
der Kinder durch die Haft oder den Auslands­
aufenthalt so wenig als möglich beeinträchtigt 
werden soll. Die Zweifelsfrage, wie hoch die 
Leistung in der halben' Höhe der ruhenden 
Leistung tatsächlich ist, sowie der sozialpolitisch 
berücksichtigungswürdige Vorschlag des Arbeiter­
kammertages und des Hauptverbandes haben das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ver­
anlaßt, die gegenständliche Fassung zur Dis­
kussion zu stellen. Den Angehörigen soll in der 
schon bisher getroffenen Reihenfolge ein An­
spruch auf eine eigene Leistung in der Höhe 
der halben ruhenden Leistung - ausgenommen 
Kinderzuschüsse und einen allfälligen Hilflosen­
zuschuß - gebühren. Zu dieser Leistung sollen 
aus den oben erwähnten Gründen die Kinderzu­
schüsse in voller Höhe hinzutreten. Der Hilflosen­
zuschuß soll zur Gänze! ruhen, weil er eine 
Leistung ist, die wegen des besonderen Leidens­
zustandes des Versicherten (Versehrten) und zur 
Abgeltung der Kosten des erhöhten Pflegeauf­
wandes gebührt, ein solcher Aufwand aber bei 
Zutreffen der in Rede stehenden Ruhensgründe 
nicht besteht. Zu der Leistung wird keine Aus­
gleichszulage gebühren, was sich daraus ergibt, 
daß es keinen Richtsatz gibt, der für die Bemes­
sung dieser Zulage herangezogen werden könnte. 
Auch bei der Bemessung der Leistung für die An­
gehörigen wird eine Ausgleichszulage, die allen-

1059 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 29

www.parlament.gv.at



22 .1059 der Beilagen 

falls zur ruhenden Leistung gebührte, außer I Durch die Änderung des letzten Satzes soll 
Betracht bleiben [verba:'"... in der Höhe dem Bedürfnis der Praxis Rechnung getragen 
der halben ruhenden Rente (Pension) ... "]. und die Bevorschussung ermöglicht werden, wenn 
Sollte die Leistung aus der Sozialversicherung die Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht· 
in der nunmehr vorgesehenen Höhe nicht aus- und die Bevorschussung im wirtschaftlichen 
reichen, um den Lebensunterhalt der Ange- Interesse d·es Versicperten liegt. 
hörigen bestreiten zu können, wird· es auf-
gabe der Fürsorge sein, die fehlenden Mittel nach Zu Art. I Z. 18 (§ 105 a Abs. 3): 
del1 für sie geltenden Grundsätzen bereitzustellen. 
Die gleiche Lösung wird auch für die Fälle der 
Versagung der Versehrtenrente nach § 197 und 
die Versagung der Pension nach § 305 in Aus­
sicht genommen. Da in der Unfall- und Pensions­
versicherung auch eine nur teilweise Versagung 
der Rente (Pension) in Betracht kommen kann, 
wird es Sache des Versicherungsträgers sein, im 
Einzelfall festzustellen, ob und in welchem Aus­
maß allfällige Zuschüsse zur Rente (Pension), das 
sind Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß, von 
der Versagung betroffen werden. Dehnt der Ver­
sicherungsträger die Versagung auch auf die Zu­
schüsse aus, so wird der versagte Teil des Kinder­
zuschusses den Angehörigen zusammen mit der 
ihnen gebührenden Rente (Pension) ausgezahlt. 

Zu Art. I Z. 15 (§ 90 a): 
Einer Anregung des Hauptverbandes folgend 

wird im Hinblick auf die Analogie zu § 90 
Abs. 1 auch im § 90 a die Zeit, für die gemäß 
§ 138 Abs. 1 Krankengeldanspruch nicht besteht 
(es sind dies die ersten drei Tage einer unfall­
bedingten Arbeitsunfähigkeit) dem Bezug von 
Krankengeld gleichgehalten. 

Zu Art. I Z. 16 (§ 96): 
Im Interesse einer einheitlichen Praxis der Ver­

sicherungsträger wird durch die NeufassUng 
sichergestellt, daß das Ruhen eines Renten­
(Pensions)anspruches dann mit dem Leistungs­
beginn wirksam wird, wenn der Ruhensgtund 
schon zur Zeit des Leistungsanfalles bestanden 
hat. 

Die Arbeitsgemeinschaft für öffentliche Für­
sorge und Jugendwohlfahrtspflege, Sektion 
öffentliche Fürsorge und Sektion Jugendwohl­
fahrtspflege, haben. schon vor langer Zeit ange­
regt, § 105 a Abs. 3 in der Fassung der 8. Novelle, 
BGBL Nr. 294/1960, dahin zu ändern, daß der 
letzte Satzteil " ... oder hiefür einem Fürsorge­
träger nach den Bestimmungen des Abschnittes 11 
des Fünften Teiles Ersatz leistet." entfällt. Die 
Vertreter aller Bundesländer in der genannten 
Arbeitsgemeinschaft sehen in dieser Bestimmung 
eine unverständliche Schlechterstellung der Für­
sorgeträger. In seiner Stellungnahme zu diesem 
Anliegen hat der Hauptverband nach Herstellung 
des Einvernehmens mit den Pensionsversiche­
rungsträgern mitgeteilt, daß gegen eine ent­
sprechende Änderung des § 105 a Abs. 3 keine 
Bedenken bestünden, unter einem aber auch 
§ 324 dahin abgeändert werden sollte, daß der 
Hilflosenzuschuß in Zukunft ebenso wie die 
Pension zur Deckung der Verpflegskosten heran­
gezogen werden müsse (siehe diesbezüglich die 
Neufassung des § 324 Abs. 3). 

Die Anderung des § 105 a Abs. 3 wurde auch 
benützt, zu prüfen, ob das System der Gewäh­
rung von Hilflosenzulagen nach dem Pensions­
g!:setz 1965, PG. 1965, BGBL Nr. 340, in die 
gesetzliche Pensionsversicherung übernommen 
werden soll. Hiefür spräche, daß die Zuerken­
nung der Hilflosenzulage nach dem Grad der 
Hilflosigkeit (das PG. 1965 kennt drei Stufen der 
Hilflosigkeit) die Berücksichtigung. des indi­
viduellen Leidenszustandes ermöglichen würde. 

Zu Art. I Z. 17 (§ 104 Abs. 1): Andererseits würde man sich mit einem solchen 
Es ereignet sich immer wieder, daß Versicherte System vom Versicherungsprinzip entfernen, das 

im Laufe einer Kalenderwoche mit Beginn der in der Relation zwischen Beitragsleistung und 
folgenden Woche vom Krankenstand "abge- Versicherungsdauer einerseits und Höhe der 
schrieben" werden und ihnen bei dieser Gelegen- Leistung andererseits seinen Ausdruck findet. Als 
heit das Krankengeld für die restliche Dauer des Ergebnis der vom Bundesministerium für soziale 
Krankenstandes vorschußweise ausgezahlt wird. Verwaltung über dieses Problem veranlaßten 
Dieser Vorgang stellt eine Vereinfachung für die Diskussion kann festgehalten werden, daß die 
Verwaltung des Versicherungsträgers dar, kommt geltende Regelung verwaltungstechnisch wesent­
aber auch dem Versicherten entgegen, der ansonst lich einfacher durchzuführen ist als die Regelung 
in der ersten Arbeitswoche nach dem Kranken- des Pensionsgesetzes 1965, was im Hinblick auf 
stand das restliche Krankengeld bei der Zahl- den viel größeren Personenkreis der. in der ge­
stelle beheben müßte. Diese Praxis steht aller- setzlichen Pensionsversicherung in Betracht kom­
dings mit § 104 Abs. 1 in Widerspruch, der eine menden Leistungsfälle stark ins Gewicht fällt. 
Bevorschussung laufender. Leistungen aus der· Es darf auch nicht übersehen werden, daß eine 
Krankenversicherung nur zuläßt, wenn das Aus- nach dem Grad der Hilflosigkeit abgestufte Zu­
maß der Leistur:g aus Gründen, ~ie nicht in .der II~ge weit .. mehr Anlaß zu Leistungsstreitverfahren 
Person des VerSicherten gelegen smd, noch nIcht bieten wurde als das geltende System. Auch der 
ermittelt werden kann. I übergang auf die neue Rechtslage würde 
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Schwierigkeiten bereiten: wollte man es für die 
schon zuerkannten Fälle beim geltenden Recht 
belassen, würden sich diejenigen Leistungs­
bezieher benachteiligt fühlen, die auf Grund der 
neuen Regelung einen höheren Hilflosenzuschuß 
zu erwarten hätten. Andererseits würden sich die 
nach dem neuen Recht in der niedrigsten Stufe 
eingereihten Pensionisten, denen nach geltendem 
Recht ohne Rücksicht auf den Grad ihrer Hilf­
losigkeit ein Zuschuß in der Höhe der halben 
Pension gebührt, benachteiligt fühlen. Wöllte 
man auch die bereits laufenden Fälle in das neue 
System übernehmen, liefe dies in vielen Fällen 
auf eine Verringerung der Leistung hinaus. Um 
dies zu vermeiden, müßte der Zuschuß in der 
niedrigsten Stufe mit zirka 760 bis 800 S fest­
gesetzt werden, was unter Berücksichtigung einer 
entsprechenden Staffelung nach oben einen 
gegenwärtig nicht zu bedeckenden Mehraufwand 
zur Folge hätte. Aus diesen überlegungen nimmt 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
von einer weiteren Verfolgung einer Anpassung 
des § 105 a an das System der Hilflosenzulage 
nach dem Pensionsgesetz 1965 Abstand. 

Zu Art. I Z. 20 (§ 108 h Abs. 4): 

Nach § 108 h Abs. 4 gilt in den Fällen des 
§ 240, soweit es sich um die Anpassung der Be­
messungsgrundlage aus einem früheren Ver­
sicher:ungsfall handelt, die Bestimmung des 
§ 108 g Abs. 6 entsprechend. Diese Regelung 
läuft darauf hinaus, daß an die Stelle der Be­
messungsgrundlage nach § 240 der mit dem An­
passungsfaktor vervielfachte Betrag der Be­
messungsgrundlage zu treten hat; Die Regelung 
ist allerdings nicht zweifelsfrei, weshalb eine neue 
Fassung zur Diskussion gestellt wird, die dem 
geltenden Grundsatz folgend, eine präzisere Aus­
sage darüber trifft, was im Falle der Bemessungs­
grundlage nach § 240 in Bezug auf die Anpassung 
zu geschehen hat. 

Im ersten Satz des neuen Absatzes 4 wird 
angeordnet, daß die Bemessungsgrundlage aus 
dem früheren Versicherungsfall, ehe sie für die 
Bemessung des Grundbetrages und der Steige­
rungsbeträge (nach Maßgabe des § 240) heran­
gezogen wird, anzupassen ist. Anpassungsfaktor 
ist jener Faktor, der auf die entzogene (er­
loschene) Pension anzuwenden gewesen wäre, 
wenn sie weitergewährt worden wäre. Nach­
stehendes Beispiel möge diese Absicht verdeut­
lichen: Aus einem Versicherungsfall der gemin­
derten Arbeitsfähigkeit hat für die Zeit vom 
1. Jänner 1965 bis 31.. März 1966 ein ·Pensions­
anspruch gebührt. Mit 1. Mai 1967 fällt wieder 

. eine Leistung aus dem gleichen Versicherungsfall 
an. Die Voraussetzungen für die Anwendung des 
§ 240 liegen vor. Die Pension, die ab 1. Jänner 
1965 gebührt hat, wäre erstmals mit 1. Jänner 
1967 mit dem für dieses Jahr festgesetzten An-

passungsfaktor zu vervielfachen gewesen. Mit 
diesem Faktor wird die Bemessungsgrundlage 
nach § 240 zu vervielfachen sein, bevor sie der 
Bemessung der Pension, die ab 1. Mai 1967 ge­
bührt, zugrunde gelegt wird. Wird in Fortsetzung 
dieses Beispieles angenommen, daß ein neuer 
Pensionsanspruch erst ab 1. Mai 1968 zustande 
kommt, müßte der Bei:rag der Bemessungsgrund­
lage nach § 240 zunächst mit dem Anpassungs­
faktor für 1967 und dieser Betrag sodann mit 
dem Anpassungsfaktor für 1968 vervielfacht 
werden. Dies bringt der zweite Satz des Abs. 4 
zum Ausdruck, weim er davon ausgeht, daß "in 
zeitlicher Folge mehrere Anpassungsfaktoren an­
zuwenden" sind. Schließlich war noch ein drittes 
Problem zu bereinigen, nämlich die Anpassung 
der wiederangefallenenPensi9n selbst. Hiefür 
würde ohne besondere Anordnung § 108 h 
Abs. 1 gelten, was auf eine Anpassungsver­
zögerung hinausliefe. Nun soll aber in den Fällen 
des § 240 der Versicherte möglichst so behandelt 
werden, als ob die Pension nicht weggefallen 
wäre; es darf daher auch keine Anpassungsver­
zögerung eintreten, die der Versicherte im 
übrigen schon einmal auf sich nehmen mußte. 
Im obigen Beispiel (Pensionsanspruch ab 1. Mai 
1968) würde die Pension also bereits mit 
1. Jänner 1969 mit dem für dieses Jahr fest­
gesetzten Anpassungsfaktor vervielfacht werden. 
§ 270, der im geltenden· Abs. 4 zitiert wird, 
brauchte im Interesse einer leichteren Lesbarkeit 
des Gesetzestextes nicht mehr zitiert werden, weil 
nach § 270 ohnedies für die Bemessung der 
Leistungen aus der Pensionsversicherung der An­
gestellten die Bestimmungen der Pensionsver­
sicherung der Arbeiter gelten. 

Bezüglich § 267 wird im neuen Abs. 5 die ent­
sprechende Anwendung des Abs. 4 (neu) ange­
ordnet. § 289 brauchte nicht mehr zitiert werden; 
weil er ohnedies auf § 267 verweist. 

Zu Art. I Z.21 (§ 123): 

Um die Auslegung des Begriffes "Stiefkind" 
im Einzelfall nicht der Rechtsprechung zu über­
lassen, wird eine Legaldefinition vorgesehen, die 
der Begriffsbestimmung folgt, die bereits im § 10 
Abs. 10 GSKVG. verankert ist. So wie dort wird 
die Stiefkindschaft auch nach Nichtigerklärung 
oder Auflösung der sie begründenden Ehe weiter 
bestehen, wobei als Auflösungsgründe die Auf­
hebung, die Scheidung urid der Tod in Betracht 
kommen. Von einer Anderung der §§ 207 und 
252, die den Kinderbegriff für den Bereich der 
Unfall- bzw. Pensionsversicherung definieren, 
wurde abgesehen, weil es keinem Zweifel unter­
liegen kann, daß die in § 123 gegebene Definition 
auch dort zu gelten hat, wo im Bereich des 
ASVG. vom "Stiefkind" die Rede ist bzw. dieser 
Begriff ausgelegt werden muß. 
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Eine weitere KlarsteIlung und in Verbindung 
damit eine geringfügige Ausweitung des Kreises 
der Angehörigen erfolgt im neuen Abs. 7 (jetzt 
Abs. 6). Hier läßt der Klammerausdrudi "auch 
-Stief- oder Pflegetochter" zweifeln, ob es sich 
um eine demonstrative oder taxative Auf­
zählung handelt und somit die Wahltochter von 
der Angehörigeneigenschaft etwa ausgeschlossen 
sei~ Im Hinblidi darauf, daß der Angehörigen­
begriff im Bereiche der Krankenversicherung all­
gemein sehr weit gezogen ist, kann die Auf­
zählung nur demonstrativ verstanden werden. 
Um jeden Zweifel auszuschließen, sollen nunmehr 
alle weiblichen Personen taxativ aufgezählt 
werden, die unter der Voraussetzung des Abs. 7 
als Angehörige in Betracht kommen können. Die 
Anführung auch der Wahl-, Stief- und Pflege­
mutter ist eine logische Folge der Tatsache, daß 
die Wahl-, Stief- und Pflegetochter als Angehörige 
gelten kann. 

Im neuen Abs. 8 war eine Zitierungsänderung 
und im Hinblidi auf die Angehörigeneigenschaft 
der Wahl- und Stiefkinder (Abs. 2 Z. 2 und 5) 
aus systematischen Gründen die Einbeziehung 
auch der Wahl- und Stiefeltern notwendig. 

Zu Art. I Z. 22 (§ 142 Abs. 2): 

Wird das Krankengeld aus den im § 142 
Abs. 1 angeführten Gründen versagt, gebührt 
den im Inland wohnenden bedürftigen Ange­
hörigen eine Leistung in der Höhe des halben 
versagten Krankengeldes, wenn die übrigen im 
Abs. 2 angeführtep Voraussetzungen zutreffen. 
Diese Leistung gebührt den Angehörigen ohne 
Rüdisicht darauf, ob der Anspruch des Ver­
sicherten auf Krankengeld, wenn er nicht ver­
sagt wäre, ruhen würde. Nach dem Wortlaut 
des Gesetzes muß auch dann, wenn die Arbeits­
unfähigkeit infolge Krankheit etwa die Folge des 
Mißbraumes von Sumtgiften ist und der Ver­
sicherte Anspruch auf Weiterleistung der vollen 
Geld- und Sambezüge vor dem Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit hat, den bedürftigen Ange­
hörigen das halbe Krankengeld gewährt werden. 
Diese Angehörigen sind damit günstiger be­
handelt als die Angehörigen eines Versimerten, 
bei dem die Arbeitsunfähigkeit infolge Krank­
heit nicht auf einen Tatbestand nach § 142 Abs. 1 
zurüdigeht. Eine weitere Begünstigung des Ver­
sicherten bzw. seiner Angehörigen in den Fällen 
des § 142 liegt darin, daß die Bestimmungen des 
§ 139 über die Dauer des Krankengeldansprumes 
auf das halbe Krankengeld nach § 142 Abs. 2 
nimt anwendbar sind. Diese Gründe haben dazu 
geführt, § 142 Abs. 2 dahin zu ändern, daß den 
Angehörigen die Hälfte des Krankengeldes- zu 
gewähren ist, das dem Versicherten gebührt hätte, 
wenn kein Versagungsgrund vorläge. Durch den 
Ausdrudi "das den Versimerten gebührt hätte" 
werden sowohl die Bestimmungen des § 139 als 

aum die Bestimmungen des § 143 auf das halbe 
Krankengeld, das den Angehörigen unter den 
Voraussetzungen des Abs. 2 gebührt, anwendbar. 

Zu Art. I Z. 23 lit. a und b (§ 152): 

Die Prüfung der Anwendbarkeit der im § 152 
Abs. 5 angeführten Bestimmungen auf den 
Familien(Tag)geldanspruch hat zu dem Ergebnis 
geführt, daß Abs. 5 weitgehend ins Leere geht. 

Ansprum auf Familien(Tag)geld setzt voraus, 
daß der Krankenge1danspruch aussmließlim aus 
dem Grunde der Anstaltspflege ruht. Ist der 
Versicherte aus einem der im § 142 Abs. 1 ange­
führten Gründe in Anstaltspflege, kommt es zu 
keinem Ruhen, sondern zur Versagung des 
Krankengeldansprumes, was weiter zur Folge hat, 
daß ein Anspruch auf Familien(Tag)geld nimt 
entstehen . kann. Die entspremende Anwendung 
des § 142 ist daher nimt möglim. 

Die Anwendung des § 143 Abs. 1 Z. 3 auf den 
Familien(Tag)geldanspruch ist nich~ notwendig, 
weil die dort vorgesehenen Ruhensgründe ohne­
dies im § 152 selbst und zwar im Rbs. 2 unter 
lit. a und b angeführt sind. Die Anwendung des 
Abs. 4 des § 143 ist problematisch, weil die 
Auffassung vertreten werden könnte, daß ein 
mehrfamer Anspruch auf Familiengeld überhaupt 
nicht entstehen kann. Nach § 152 Abs. 1 erhalten 
Versicherte ein Familiengeld, solange sie auf Rech­
nung "d e s Versimerungsträgers" in Anstalts­
pflege stehen. Aus der Verwendung des bestimm­
ten Artikels könnte gesmlossen werden, daß 
Familiengeld nur derjenige Versicherungsträger 
gewähren darf, der die Kosten der Anstaltspflege . 
übernommen hat, so daß aum bei mehrfacher Ver­
sicherung nur ein Träger zur Erbringung der 
Leistungen nach § 152 beremtigt bzw. verpflichtet 
wäre. Für diese Auslegung spricht auch, daß im 
§ 143 Abs. 1 Z. 1 die Worte auf Remnung 
"e i n e s Versicherungsträgers" gebraucht wer­
den, sodaß kein Zweifel besteht, daß aus jeder 
von mehreren Versicherungen . Krankengeldan­
spruch besteht, der Anspruch auf diese Leistung 
aber ruht, wenn auf Rechnung ein e s der be­
teiligten Träger Anstaltspflege gewährt wird. Um 
die gleiche Rechtslage in Bezug auf den Familien­
(Tag)geldanspruch herzustellen und Auslegungs­
zweifel zu beseitigen, genügt es im § 152 Abs. 1 
den bestimmten Artikel durch den unbestimmten 
Artikel zu ersetzen. Außerdem soll einer 
Empfehlung des Hauptverbandes folgend, aus­
drüdilich vom Krankenversicherungsträger ge­
sprochen werden, um klar zu stellen, daß nicht 
etwa auch von einem Unfallversicherungsträger 
gewährte stationäre Heilbehandlung oder der 
von einem Pensionsversicherungsträger gewährte 
Krankenhausaufenthalt (zum Zwedie der Begut­
achtung) gemeint sind. Auf die entsprechende 
Anwendung des § 143 Abs. 4 kann also ver­
zichtet werden. Es bleiben somit lediglich die 
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Bestimmungen' des § 143 Abs.5Iit. a lind b, 
deren Anwendung notwendig ist,' um' sicher­
zustellen, daß die dort' genannten Bezüge das 
Entstehen des Anspruches auf Familien(Tag)geld 
nicht hindern. Der dem § 143 Abs. 5 durch die 
21. Novelle, BGBL Nr. 6/1968, angefügte letzte 
Satz brauchte nicht übernommen zu werden, weil 
auch § 152 Abs. 2 die gleiche Ergänzung erfahren 
hat. . 

Was die Höhe des Familien(Tag)ieldanspruches 
bei Anspruch auf Bezügen der im § 143 Abs. 5 
lit. a und b. bezeichneten Art anlangt, war die 
überlegung maßgebend, daß Krankengeld in 
diesem Fall in voller Höhe gebührt, also so, als 
ob kein Entgeltanspruch . bestünde oder lediglich 
ein Anspruch auf weniger als 50 v. H.der vollen 
Geld- und Sachbezüge vor Eintritt der Arbeits­
unfähigkeit. Dem entsprechend soll auch 
Familiengeld in .der Höhe p.ach § 152 Abs. 2 lit. a 
gewährt werden. 

Zu Art. I Z. 24 (§ 162 Abs. 3): 

Gemäß § 162 Abs. 3 gebührt das Wochengeld 
in der HÖhe des auf den Kalendertag entfallenden 
Teiles . des dunhschnittlichen Arbeitsverdienstes 
der letzten 13· Wochen, vermindert um die ge­
setzlichen Abzüge. Bei Versicherten, deren 
Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten be­
meSSen oder abgerechnet wird, ist der Netto-, 
arbeitsverdienst der letzten drei Kalendermonate 
zugrunde zu legen. Fallen in den für die Ermitt­
lung. des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes 
maßgebenden Zeitraum Zeiten, während derer 
die Versicherte infcilge Krankheit oder vorüber­
gehender Kurzarbeit nicht das volle Entgelt be­
zogen hat, so verlängert sich der'. maßgebende 
Zeitraum um diese Zeiten, die ihrerseits bei der 
Berechnung des durchschnittlichen Verdienstes 
außer Betracht bleiben. 

Der Hauptverband hat dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung berichtet,' einige 
Krankenversicherungsträger und auch eine Reihe 
von Dienstgebern hätten ihm mitgeteilt, daß die 
Ermittlung des maßgebenden Nettoarbeitsver­
dienstes bei Monatslöhnern, die nicht dem Ange­
stelltengesetz unterliegen, auf Schwierigkeiten 
stößt.' Diese Schwierigkeiten ergeben sich dann, 
wenn innerhalb der . letzten drei Kalendermonate 
vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
Krankenstandszeiten vorliegen, während derer die 
Versicherte keinen Anspruch auf Weiterzahlung 
des vollen Entgeltes hatte~. Nach dem Gesetzes~ 
wortlaut verlängert sich in solchen Fällen der 
Berechnungszeitraum . um den der Dauer des 
Krankenstandes entsprechenden Zeitraum, sodaß 
noch ein Teil des den erwähnten drei Kalender­
mOIiaten vorangegangenen Kalendermonates zu 
berücksichtigen ist. Da die Versicherte aber 
während dieses ganzen Monates gearbeitet und 
Entgelt bezogen 'hat; läßt sich nicht ohne weiteres 

feststellen, welcher Nettoarb.eitsverdienst auf den 
der Daqer des· Krankenstandes entsprechenden 
Zeitraum entfallen ist ... Es kann sich hier nur 
um einen fiktiven Abrechnungsbetrag handeln, 
und zwar müßte bei der Ermittlung des Netto-: 
arbeitsverdielJ-stes von dem auf den erwähnt~n 
Zeitraum entfallenden Bruttoverdienst .ausge­
gangen werden. Dadurch wirkt sich die Lohn­
steuerprogression dahin aus, daß ein üqerhöhter 
Durchschnittsarbeitsverdienst anzunehmen wäre, 
weil bei Heranziehung des auf den Teil eiries 
Monates umgelegten Arbeitsverdienstes die Pro­
gression nicht in dem ". gleichen Maße zu einer 
Schmälerung des Nettoverdienstes führt, wie bei 
vollen Monatsbezügen. 

Die Ermittlung des durchschnittlichen Netto­
arbeitsverdienstes in' solchen Fällen ist verwal­
tungstechnisch überaus kompliziert und daher 
praktisch kaum durchführbar. Die nunmehr vor­
geschlagene Lösung soll die aufgezeigten Schwie­
rigkeitenbeseitigen. 

Zu Art. I Z. 25 (§ 164. Abs. 1 Z.1): 

Um Zweifel ausz~schließe~' wird ausdrücklich, 
bestimmt, daß die Satzung nicht für alle der drei 
in Betracht. k0111menden . Gruppen,den Ent­
bindungsb~itrag bis auf 2000 S erhöhen muß. 
Diese Differenzierup.g findet in derunterschied~ 
lichen Beitrag~belastungder in Betracht kom­
menden Gruppep. und in den. unterschiedlichen 
Leiswngsansprüchen aus dem Versicherungsfall 
der Mutterschilft ihre sachliche Begründung. 

Zu Art. I Z. 26 (§ 176.Abs. 1Z. 7): 

Durch die vorgeschlagene ~riderung soll der 
Versichenlngsschutz auf Personen, die als Mit­
glieder der österreichisChen Wasser-Rettung einen 
Unfall im Rahmen der Ausbildung, der übungen 
und des Einsatzfalles bzw. die als freiwillige 
Helfer dieser Organisation im Einsa,tzfall .einen 
Unfall . erleiden, ausgedehnt werden. Die im 
Dachverband "österreichische Wasserrettung" 
zusammengefaßte Vereinigung der österreichi­
schen Rettungsschwimmer hat als statutarische 
Zielsetzung' die Schaffung und Förderung aller 
Maßnahmen und Einrichtungen, die der Be­
kämpfung des Ertrinkungstodes dienen. In Er­
füllung dieser Aufgabe werden Rettungsschwim­
mer und Rettungstaucher ausgebildet; während 
der Badesaison werden viele Badestellen durch 
Mitglieder der österreichischen Was~rrettung 
überwacht; ~chließlich werden die Mitglieder auch 
in Katastropheneinsätzen zu Rettungsaktionen 
herangezogen. Ausbildung und Einsatz dieser 
Personen erfolgen damit ebenso im öffentlichen 
Interesse wie bei den übrigen bisher im § 176 
Abs. 1 Z. 7 ASVG. angeführten Personen. Mit 
ihrer Einbeziehung in den Unfallschutz wird 
daher auch die Gleichstellung in sozialversiche­
rungsrechtlicher Hinsicht erreicht. 
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Zu Art. I Z. 28 (§ 186): 

Ebenso wie bei der Umschreibung der Auf­
gaben der Unfallheilbehandlung im§ 189 Abs. 2 
sollen auch die Mittel der Unfallverhütung in 
der gegenständlichen Bestimmung des § 186 
demonstrativ aufgezählt werden, um der Unfall­
verhütung, d"r nach der Absicht des Gesetz­
gebers die vordringlichste Aufgabe im Bereich 
der Unfallversicherung zukommt, im Sinne der 
Erfordernisse der Praxis em größeres Be­
tätigungsfeld einzuräumen. 

Zu Art. I Z. 29 und 32 (§§ 192 und 204 Abs. 3): 

Für selbständig Erwerbstätige und ihre mit­
versicherten Familienangehörigen besteht sowohl 
hinsichtlich des Anspruches auf Unfallheil­
behandlung (§ 192) als auch bezüglich des An­
spruches auf Versehrtenrente (§ 204 Abs. 2) eine 
Karenzfrist von zwei Monaten. Bei der Um­
schreibung des Personenkreises der selbständig 
Erwerbstätigen ist jedoch in den beiden ange­
führten Rechtsvorschriften eine Diskrepanz fest­
zustellen. Einerseits sind die nach § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. f in der Unfallversicherung teilver­
sicherten freiberuflich tätigen Pflichtmitglieder 
einer Tierärztekammer im § 192 nicht angeführt, 
obgleich sie von der Regelung des § 204 Abs. 3 
über den Anfall der Versehrtenrente ab dem 
Beginn des dritten Monates nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles erfaßt werden. Anderer­
seits sind die nach § 7 Z. 3 lit. c in der Unfall­
versicherung teilversicherten öffentlichen Ver­
walter wohl im § 192 angeführt, die Bestimmung 
über den Anfall der Versehrtenrente (§ 204 
Abs. 3) findet auf sie aber keine Anwendung. 
Diese Unstimmigkeiten sollen durch die vorge­
schlagenen- itnderungen beseitigt werden. 

Zu Art. I Z. 30 (§19S Abs. 1): 

Die Zitierungsänderung ergibt sich aus der 
im § 123 vorgenommenen itnderung der Ab­
satzbezeichnungen. 

Zu Art. I Z. 33, 3S und 42 (§§ 207 Abs. 2, 
218 Abs. 1 und 2S2 Abs. 1): 

Nach der geltenden Rechtslage sind in der 
Unfall- und Pensionsversicherung_ auch die Stief­
kinder als Kinder anzusehen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob sie im Haushalt des Ver­
sicherten leben und der Versicherte für ihren 
Unterhalt sorgt. Ihnen steht nach dem Tode des 
Versicherten und bei Erfüllung der sonstigen 
Voraussetzungen ein Anspruch auf Waisenrente 
(Waisenpension) zu (§§ 218 .Abs. 1 und 260). Die 
Anwendung -der Kürzungsbestimmungen der 
§§ 220 und 267 kann dazu führen, daß durch ein 
Stief.kind die Leistungsansprüche der Witwe uJ,ld 
der leiblichen Kinder geschmälert werden. Es 
kann jedoch sozialpolitisch kein Grund gesehen 

werden, auch für diejenigen Stiefkinder Lei­
stungsansprüche nach dem Tod des Versicherten 
vorzusehen, die vom Versehrten (Versicherten) 
zu dessen Lebzeiten weder in seine Hausgemein­
schaft aufgenommen noch von ihm versorgt 
worden waren. Es wird daher vorgeschlagen, für 
Stiefkinder die Kindeseigenschaft im Bereich der 
Unfall- und Pensionsversicherung von der Er­
füllung der Voraussetzung abhängig zu machen, 
daß sie vom Versehrten (Versicherten) über­
wiegend erhalten wurden und mit ihm ständig 

, in Hausgemeinschaft gelebt haben. 

Mit der itnderung des § 218 Abs. 1 sollen 
demnach auch Ansprüche auf Waisenrenten nicht 
den Kindern schlechthin, sondern nur den 
Kindern zugebilligt werden, denen diese Eigen­
schaft durch Gesetz zuerkannt worden ist. Hin­
sichtlich der Waisenpensionen ergibt sich dies 
schon aus dem bisherigen Wortlaut des § 260, der 
daher diesbezüglich nicht geändert zu werden 
braucht. 

Zu Art. I Z. 34 (§ 211 Abs. 3): 

Die Leistungen der Berufsfürsorge sind nach 
§ 198 an Ver s ehr t e zu gewähren, sie setzen 
demnach voraus, daß der Versicherungsfall ein­
getreten ist. übergangs rente und übergangsgeld 
hingegen können nach § 211 Abs. 1 auch im 
Falle der Gefahr des Entstehens einer Berufs­
krankheit gewährt werden. Mit der vorgeschla­
genen Ergänzung des Gesetzes soll eine rechtliche 
Grundlage dafür geschaffen werden, den gebo­
tenen Berufswechsel nicht nur durch Gewährung 
der im Abs. 1 vorgesehenen Geldleistungen, son­
dern auch durch Gewährung von Leistungen der 
beruflichen Ausbildung und der Hilfe zur Er­
langung eines Arbeitsplatzes zu erleichtern. 

Zu Art. I Z. 36 bis 40 und 43 bis 4S und Art. 11 
Abs. 15 (§ 221 bis 223, 234, 236, 268, 270 und 
290): 

Die Einrichtung des Ausstattungsbeitrages und 
das mit seiner Gewährung verbundene völlige 
Unwirksamwerden der vorhergehenden Beitrags­
zeiten führt immer wieder dazu, daß Versicherte, 
die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
haben, nach einem Scheitern ihrer Ehe oder nach 
dem Tod des Ehegatten in wirtschaftliche Schwie­
rigkeiten geraten, wenn sich mit fortschreitendem 
Lebensalter herausstellt, daß wegen der Unwirk­
samkeit der früheren Versicherungszeiten kein 
Anspruch auf eine Leistung der Pensionsversiche­
rung. besteht. Auch die von den Pensionsversiche­
rungsträgern den. Antragstellern auf Ausstat­
tungsbeitrag gegebenen Hinweise auf. die ver­
sicherungsrechtlichen Fplgen konnten nicht ver­
hindern, daß in unüberlegter Weise der Aus., 
stattungsbeitrag in Anspruch genommen und um 
einen im Verhältnis nicht ausschlaggebenden Be­
trag der Versicherungsverlauf schwerstem beein-
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trächtigt wurde. Andererseits läßt aber die In- Antritt des Karenzurlaubes wird aber das pen­
anspruchnahme des Ausstattungsbeitrages immer sionsversicherungsfreie Dienstverhältnis nicht be­
häufiger spekulative Tendenzen erkennen. Zahl- endet, sodaß im Anschluß an den Karenzurlaub 
reiche Versicherte nehmen diese Leistung unter auch keine Neuaufnahme erfolgt. Erhält der 
dem Aspekt in Anspruch, daß neben der Ver- Bund aber für die angerechneten Ruhegenuß­
sorgung aus der Versicherung· des Ehegatten auch vordienstzeiten keinen überweisungsbetrag nach 
nach einer durchgeführten Beitragserstattung den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen, 
immer noch eine Leistung erworben werden so hat der Beamte einen besonderen Pensions­
kann. Diese Leistung wird zwar, da weniger beitrag zu leisten (siehe im einzelnen § 56 Pen­
Versicherungsmonate vorliegen, vermindert, in sionsgesetz 1965). 
vielen Fällen wird aber die Wirkung dieser Min- Um diesen unbefriedigenden Rechtszustand zu 
derung wieder durch den Grundbetragszuschlag beseitigen und die Leistung des überweisungs­
nach § 261 Abs. 4 ASVG. aufgehoben. betrages auch in den angeführten Fällen vorzu-

Unter diesen Umständen kommt, um sowohl sehen, ist es notwendig, die Wiederaufnahme der 
Benachteiligungen als auch Spekulationen auszu- Tätigkeit im pensionsversicherungsfreien Dienst­
schalten, der von Interessenvertretungen und verhältnis im Anschluß an die Beendigung des 
Versicherungsträgern herangetragenen Anregung Karenzurlaubes der Aufnahme in ein pensions­
Berechtigung zu, die Möglichkeit einer Beitrags- versicherungsfreies Dienstverhältnis im Sinne des 
erstattung aus Anlaß der Verehelichung über~ § 308 Abs. 1 ASVG. gleichzusetzen. Diese Gleich­
haupt zu beseitigen. Die Bestimmung des § 268 setzung hat aber nur hinsichtlich der Leistung 
und die damit in Verbindung stehenden Bestim- des überweisungsbetrages für die während der 
mungen sollen daher ab 1. Jänner 1969 aufge- Beurlaubung erworbenen Beitragszeiten zu 
hoben werden. Wie dies für den Personenkreis gelten. Sie gilt nicht als auslösendes Moment für 
der begünstigten Personen schon seit Jahren der eine aufgeschobene Nachversicherung (§ 531), sie 
Fall ist (§ 542 ASVG.), soll in diesem Zusammen- wirkt sich auch nicht in der Form aus, daß ein 
hang in einer übergangsbestimmung allen jenen Fall nach § 529 zu einem überweisungsfall nach 
weiblichen Versicherten, die bisher die Beitrags- § 308 wird. Die Gleichstellung hat nur den ein­
erstattung in Anspruch genommen haben, die zigen Zweck - unabhängig von der sonstigen 
Möglichkeit geboten werden, durch Rückzahlung rechtlichen Beurteilung des Falles -,die während 
des aufgewerteten Ausstattungsbeitrages (Er- der Karenzierung erworbenen Beitragszeiten für 
stattungsbeitrages) die seinerzeitig erworbenen den Ruhe(Versorgungs)genuß .gegen Leistung des 
Versicherungszeitenzurückzuerwerben. überweisungsbetrages berücksichtigen zu 

Die Aufhebung des §268 führt für den Bund können. 
zu einer Ersparnis von 105 Millionen Schilling, Für den Fall des übertrittes gemäß§ 311 
welcher· Betrag, wie zu § 73 ausgeführt wurde, Abs. 2 unmittelbar im Anschluß an die Beurlau­
für die hinsichtlich des Beitrages in der Kranken~ bung beda~f es keiner besonderen Regelung, weil 
versicherung der Pensionisten in Aussicht genom- der unmittelbare übertritt als ein Ausscheiden 
menen Maßnahmen verwendet wird. aus dem früheren Dienstverhältnis (§ 311 Abs. 1) 

Zu Art. I Z. 47 (§ 308): 

In der letzten Zeit mehren sich die Fälle, in 
denen in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis stehende Dienstnehmer für län­
gere Zeit gegen Entfall der Bezüge beurlaubt 
werden und während dieses Karenzurlaubes zum 
Beispiel ars Vertragslehrer bei einem anderen 
öffentlich-rechtlichen Dienstgeber tätig sind. 
Während der Zeit dieser Tätigkeit unterliegen 
sie der Pflichtversicherung nach dem ASVG. 

Für den Fall der Anrechnung der während des 
Karenzurlaubes in der Perisionsversicherung nach 
dem ASVG, erworbenen Beitragszeiten für die 
Bemessung des Ruhe(Versorgungs)genusses erhält 
der öffentlich-rechtliche Dienstgeber mangels Er­
füllung der bezüglichen Voraussetzungen keinen 
überweisungsbetrag. Aus der Regelung des § 308 
Abs. 1 ASVG. folgt nämlich, daß nur für die bis 
zur Aufnahme lD .. em öffentlich~rechtliches 
Dienstverhältnis erworbenen Beitragszeiten ein 
Oberweisungsbetrag zU leisten ist. Durch· den 

und als eine unmittelbar darauf folgende Auf­
nahme in ein neues pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis (§ 308 Abs. 1) betrachtet werden 
kann. Die·· Aufnahme in das neue pensionsversi­
cherungsfreie Dienstverhältnis läßt die Anwen-
dung des § 308 Abs. 1 zu. . 

Zu Art. I Z. 48 (§ 324 Abs. 3): 

Wie bereits zur vorgeschlagenen Neufassung 
des § 105 a Abs. 3 ausgeführt wurde, hat der 
Hauptverband im Zusammenhang mit dieser. Xn­
derung auch eine Anpassung des § 324 Abs. 3 
ASVG. in dem Sinn angeregt, daß der Hilf­
losenzuschuß in Zukunft ebenso wie die Pension 
zur Deckung der Yerpflegskosten heranzuziehen 
ist. Da diesem Vorschlag Berechtigung zukommt, 
wurde er inder vorliegenden Neufassung des 
§324 Abs. 3 berücksichtigt. Vom Anspruchs­
übergang werden demnach die Renten (Pen­
sionen} samt allen Zulagen und Zuschlägen, aber 
ohne Kinderzuschuß und Hilflosenzuschuß·erfaßt. 
Ist der Renten(Pensions)berechtigte für Ange~ 
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hörige sorgepflichtig, tritt, sowie bisher, der 
Anspruchsübergang nur in vermindertem Maß 
ein~ Die Kiilderzuschüsse werden, da' sie vom 
Anspruchsübeigang überhaupt' , nicht erfaßt 
werden; in unverminderter Höhe zU: der dem 
Renten(Pensions)berechtigten verbleibenden Lei­
stung ausgezahlt. Der Hilflosenzuschuß geht bis 
zum Höchstausmaß von 80 v. H. ebenfalls auf 
den Fürsorgeträger über, aber mir soweit, als die 
dem Fürsorgeträger erwachsenden Verpflegs­
kosten durch den. übergang des .AnspruChes auf 
Renten (Pension) noch nicht . gedeckt sind. Der 
verbleibende Teil des Hilflosenzuschusses kommt 
dem Renten(Pensions)berechtigten selbst zugute. 
Die Knderung wurde weiters benützt, um den bis­
herigen zweiten Satz des § 324 Abs. 2 zu elimi­
nieren, weil ihm seit der Einführung der zeitlich 
unbegrenzten Gewährung der Anstaltspflege in 
der Krankenversicherung keine Bedeutung mehr 
zukommt. 

Zu Art. I Z. 50 (§§ 472 a Abs. 1 und 472 a 
Abs.2): 

Im Entwurf einer 2. Novelle zum Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B­
KUVG.) sind' unter anderem Maßnahmen vor­
gesehen, die eine. Entspannung der finanziell.en 
Situation bei der Versicherungsanstalt öffentllch 
Bedienstet~r als Träger der Kr:mkenversicherung 
~ach dem B-KUVG. herbeifiihren sollen. Bei 
diesen Maßnahmen zur Erschließung' von Mehr­
einnahmen handelt es sich um eine etappenweise 
Erhöhung der Höchst-und Mindestbeitrags­
gr~mdlage und um eine ebenfalls etappenweise 
Erhöhung des Rahmens, innerhalb dessen die 
Satzung der Versieherul1gsanstalt öffentlich Be­
diensteter den Beitrags'satz festzusetzen hat. 

Die Ve~sicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, die gemäß§ 47,2 ASVG. für die 
Bundesbahnbediensteten, welche, der Bundesbahn­
besoldungsordnung 1963 unterliegen, die Kran­
kenversicherung nach den Bestimmungen des B­
KUVG. durchzuführen hat, ist in einer ähnlich 
schwierigen Finanzlage wie die Versicherungsan­
stalt öffentlich Bediensteter. Die Ursache ist die­
selbe, nämlich, daß die Kosten für die .vonder 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen in der Krankenversicherung zu erbrin­
genden Sachleistungen relativ stärker ansteigen 
als die Beitragseinnahmen. Die Einbeziehung der 
Sonderzahlungen bis zum Betrag von 9600 S 
jährlich in die Beitragspflicht auf Grund der 
22. Novelle zum ASVG., BGBl. Nr. 282/1968, 
analog wie in der (1.) Novelle zum B-KUVG., 
BGBl. Nr. 284/1968, wird zwar den Gebarungs­
abgang in der Krankenversicherung nach dem 
B-KUVG. bei der Versicherungsanstalt der öster­
reichischen Eisenbahnen für 1968 auf ein erträg­
liches Maß verringern. Doch für die Jahre 1969 

und 1970 ist bereits wieder fiit beträchtlichen 
Gebarungsabgängen zU rechnen; und zwar im 
Jahre 1969 mit rund 35 Millio,:e? Schillin~ ~nd 
im Jahre 1970 mit rund 70 Mllhonen Schdlmg. 

So wie für den Bereich der Krankenversiche­
ruIlgnach dem B-KUVG, bei der Versicherungs­
anstalt öffentlich Bediensteter durch den Ent­
wurf, einer 2, Novelle zum B-KUVG. sollen 
daher auch für den Bereich der von der Versi-. 
cherungsanstalt der 6sterreichischen Eisenbahnen 
nach de111 B-KUVG. durchzuführenden Kranken­
versicher~ng diese Gebarungsabgänge durch. die 
etappenweise Erschließung von Mehreinnahmen 
weitgehend beseitigt werden, 

Dementsprechend ist in Aussicht, genommen, 
in der Krankenversicherung nach dem B-KUVG. 
bei der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen ab 1. Jänner 1969 die Höchstbei­
tragsgrUndlage von 4800 Sauf 5600 S und die 
Mindestbeitragsgrundlage von 1000 Sauf 1200 S 
zu erhöhen. Ferner soll der gesetzliche Rahmen, 
innerhalb dessen durch die Satzung der Beitrags­
satz festzusetzen ist, von 5'5 v. H. auf 5'8 v.H. 
hinaufgesetzt werden, Den Berechnungen ~ufolge 
wird die Erhöhung der Höchst- und Mmdest­
beitragsgrundlage rund 10'5 Millionen Schilling 
und eine Erhöhung des' Beitragssatzes auf 
5'8 v, R (die im Hinblick darauf, daß die hiefür 
erforderliche Satzungsänderung frühestens erst 
mit 1. März 1969 wirksam werden kann) rund 
18 Millionen Schilling an Mehreinnahmen brin­
gen. Darüber hinaus beabsichtigt die' Anstalt ab 
1. März 1969 bestimmte Behandlungsbeiträge zu 
verdoppeln und dadurch im eigenen Wirkungs­
bereichweitere rund 5 Millionen Schilling an 
Mehreinnahmen: zu erschließen. 

Als zweite Etappe ist ab 1. Jänner 1970 die 
neuerliche Erhöhung der Höchst- und Mindest­
beitrags grundlage von 5600 Sauf 6200 S vorge­
sehen. Dadurch werden der Anstalt. gegenüber 
der derzeitigen Rechtslage Mehreinnahmen in der 
Höhe von rund 15'5 Millionen Schilling zu­
fließen. Darüper hinaus soll auch das Ausmaß,' 
innerhalb dessen der Beitragssatz durch die Sat­
zungbestimmt wird, von 5'8 v. H, auf 6'2 
v. H. neuerlich erhöht werden. Die Hinaufset­
zung des Beitragssatzes auf 6'2 v. H. durch d~e 
Satzung der Versicherungsanstalt der österrel­
chischen Eisenbahnen bedeutet für sie im Ver­
gleich zur geltenden Gesetzeslage Mehreinnahmen 
in der Größe von rund 52'S Millionen Schilling. 
Die schon erwähnte Verdoppelung gewisser Be':' 
handlungsbeiträge wird weitere rund 6 Millionen 
Schilling an Mehreinnahmen bringen. 

Derzeit beträgt für den Versicherten in der 
Krankenversicherung der öffentlich Bediensteten 
bei der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen der höchste Monatsbeitrag 132 S 
(275 v. H. von 4800 S). Dieser höchste Beitrag 
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würde sich ab 1. Jänner 1969. auf 154. S (275 
v. H. von 5600 S) und ab 1.' März 1969 hei 
satzungsmäßiger Erhöhung' des Beitragssatzes 
auf das volle Ausmaß auf 162'40 5(2'9 ~. H. 
von 5600. S) erhöhen. Eine weitere Erhöhung 
a\lf 192'20 S (3'1 v. H. von 6200 S) würde. bei 
voller Ausschöpfung des Beitragssatzes durch die 
Satzung ab 1. Jänner 1970 .eintreten. 

Im Jahre 1969 hätte von den' durch den 
Entwurf erwarteten' Mehreinnahmen der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischeh Eisen­
bahnen inder Krankenversicherung nach ,dem 
B-KUVG. (28'S Millionen, Schilling) der Bund 
als Dienstgeber der Versicherten rund 14 Mil­
lionen Schilling aufzubringen. Hiezu kämen' noch 
rund 1 Million Schilling aus' der' sich . erge~ 
bendenErhöhungdes Zuschlages zu den Bei­
trägen nach §, 472 a Abs.2· ASVG. als Folge der 
Hinaufsetzung der Höchst- und Mindestbeitragsc 

grundlage. Für diese' Mehrb~lastung wird im 
Bundesvoranschlag 1969 Vorsorge getroffen. 

: I:mVergleich zur d~r2:.eitigen RechtSlage hätte 
im Jahre 1970 ,der Butldals.Di~nstgeber der 
Versicherten in der. Krankenversicherung,naCh 
dem. B-K~VG. bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischenEisenbahnen von den durch den 
EntVlurferwartetenMehreinnahmen der Anstalt 
(6?'S, Millio~en '. Schilling)tutld 34 . MÜli':>nen 
Schilling zu tragen; Außerdem würde sich für 
ihn der Zuschlag zu den Beiträgen gemäß § 4.72 a 
Abs. 2 ASVG. um rund 1'5 Millionen Schilling 
erhöhen. Diese Mehrbelastung des Bundes von 
35'5 Millionen Schilling im Jahre 1970 läge um 
20'5 Millionen Schilling über der für 1969 er­
rechneten Mehrbelastung. 

Zu Art. I Z. 52 und Art. 11 Abs. 16 (Z. 38 der 
Anlage 1): 

Der Österreichische Arbeiterkammertag hat 
angeregt, in die Aufzählung der geschützten 
Unternehmungen bei der laufenden Nr. 38 der 
Berufskrankheitenliste (Anlage 1 zum ASVG.) 
auch die Einrichtungen der Kindergärten und 
Säuglingskrippen aufzunehmen, weil die dort 
beschäftigten Personen in einem erhöhten Aus­
maß der Gefahr von Ansteckungen ausgesetzt 
sind und es der Rechtsprechung auf Grund der 
geltenden Rechtslage nicht möglich sei, konkrete 
Fälle' sozial befriedigend zu lösen. Der Vor­
schlag des Österreichischen Arbeiterkammertages 
erscheint gerechtfertigt, zumal für die in Kinder­
gärten und Säuglingskrippen beschäftigten Per­
sonen die Gefahr der Ansteckung mit verschie­
denen Kinderkrankheiten, aber auch mit Tuber­
kulose und Darminfektionskrankheiten beson­
ders groß ist. Ähnliche überlegungen gelten auch 
für Lehrpersonen, und, wie das Bundesministerium 
für Justiz aufmerksam gemacht hat, auch für die 
in den Justizanstalten tätigen Bediensteten. Durch 

. eine übergangsbestimmung wird sichergestellt, 

29 

daß auch für Fälle, in· denen bei Inkrafttreten, 
des Gesetzes eine . Infektionskrankheit besteht, 
die. nach den ,geli~derten Voraussetzungen als 
Berufskrankheit, anzusehen ist, die Leistungen 
der Unfallversicherung gebühren., 

Zu Art. 11 Abi. 17: 

Durch die 9. Novelle zum ASVG. wurde unter 
anderem die Anlage 1 zum ASVG. (Berufskrank­
heitenliste) ergänzt. Nach der übergangsbestim­
mung des Art. VI Abs. 27 dieser Novelle sind 
die Leistungen der Unfallversicherung auch zu 
gewähren, wenllein Versicherter, im Zeitpunkt 
des Wirksamkeitsbeginnesder 9. Novelle (1. Jän­
ner 1962) an einer .. Kra.nkheit litt, die erst auf 
Grund der 9. Novelle als Berufskrankheit aner­
kanntwurde, wenn der Antrag a~fdie Lei~ 
stungen bis 31; Dezember 1962 gestellt wurde. 
Hingegen fehlte ejne Bestimmung, daß die Lei~ 
stungen, wenn auch erst ab einem. späteren Zeit­
punkt, zu gewähren sind, wenn der Leistungs­
antrag nach dem 31. Dezember J962 gestellt 
wird. Wie der Österreichische Arbeiterkammertag 
mitteilte, sind solche Fälle tatsächliCh eingetreten, 
in denen der Leistungsantrag erst ". nach dem 
31. Dezember 1962 gestellt wurde, und die. des" 
halb von, der Leistungsgewährung ausgeschlosseIl 
waren, .Um au9-t. für. diese Fälle di~. Leistungen 
der Unfallversicher:uog sicherzustellen, soll der 
in der übergangsbestimmung des Art. VI Abs. 27 
der 9. Novelle zum ASVG. fehlende Satz nun­
mehr angefügt werden. Damit sollen, wie sonst 
in derartigen Fällen üblich, die Leistungen, wenn 
der Antrag nach dem 31. Dezember 1962 gestellt 
wird, ab dem der AntragsteIlung folgenden 
Monatsersten gebühren. 

Zu Art. 11 Abs. 18: 

Nach § 447 a Abs. 3 hätte der Bund für das 
Jahr 1969 einen Beitrag zum Ausgleichsfonds 
der Krankenversicherungsträger in der Höhe 
von 50 Millionen Schilling zu leisten. Die ange­
spannte Finanzlage des Bundes läßt einen Beitrag 
in d~ser Höhe nicht zu. Der Bund soll aus 
diesem Titel lediglich mit 10 Millionen Schilling 
belastet werden. 

Zu Art. 11 Abs. 19: 

Aus dem Kreise der Personen, die seinerzeit 
von der Befreiungsbestimmung des § 189 GSPVG. 
Gebrauch gemacht und die Weiterversicherung 
in der Pensionsversicherung nach dem ASVG. 
aufrechterhalten hatten, wurde auf eine Unbillig­
keit hingewiesen, die die bestehende. Gesetzeslage 
für diejenigen Versicherten bringt, bei denen der 
Versicherungsfall in den nächsten Jahren ein­
treten wird bzw. schon eingetreten ist, Mit dem 
1. Jänner 1966 hat die Höchstbeitragsgrundlage 
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nach dem GSPVG. mit 5850 S die gleiche Höhe gegen Nachweis eines entspechenden Gesamtein­
erreicht wie die Höchstbeitragsgrundlage in der komme.ns auf Antrag die Beitragsgrundlagen des 
Pensionsversicherung nachdem ASVG. und ent- Jahres 1966 bis auf 5850 S und die Beitragsgrund­
wickelt sich seither gleichlaufend weiter. Für die lagen des Jahres 1967 bis auf 6300 S zu erhöhen. 
in der Pensionsversicherung nach dem ASVG. Da für das Jahr 1966 und den größten Teil des 
Weiterversicherten betrug die höchst erreichbare Jahres 1967 der zweijährige Zeitraum des § 225 
Beitragsgrundlage auf Grund der Bestimmung Abs. 1 Z. 3 ASVG. im Zeitpunkt der frühest­
des Art. IV Abs. 7 der 14. Novelle zum ASVG., möglichen Antragstellung auf diese Erhöhung 
BGBI. Nr. 301/1964, in den Jahren 1965, 1966 bereits abgelaufen ist, können Beiträge nur für 
und 1967 unverändert 4800 S und wurde erst solche Monate nachgezahlt werden, die seinerzeit 
auf Grund der Bestimmung des Art. IV Abs. 1 durch rechtzeitige Entrichtung der der früheren 
der 21. Novelle zum ASVG., BGBl. Nr. 6/1968, Beitragsgrundlage entsprechenden Beiträge be­
für die Zeit ab 1968 auf 6750 S als der im Jahre reits als Beitragsmonate der freiwilligen Ver~ 
1968 geltenden Höchstbeitragsgrundlage der sicherung erworben wurden. Es wird aber nicht 
Pflichtversicherung erhöht. Die höchst erreichbare möglich sein, allfä1lige Lücken zwischen den bereits 
Beitragsgrundlage in der Weiterversicherung lag erworbenen Beitragsmonaten nunmehr durch 
daher in den Jahren 1966 und 1967 unter der Nachzahlung des gesamten' Beitrages auszufüllen. 
für diese Jahre geltenden Höchstbeitragsgrund- Hinsichtlich der Wirksamkeit der nachzuentrich­
lage der Pflichtversicherungnach dem ASVG. tenden Beitragsteile mußte eine Ausnahme von 
und GSPVG., die 5850 S bzw. 6300 S betrug. der Regelung des § 230 ASVG. getroffen werden. 
Dies wird von den oben bezeichneten Personen, Auf Grund des letzten Satzes des Art. 11 Abs. 19 
soweit bei ihnen die Beitragsgrundlagen der Jahre des Entwurfes gelten die Beiträge noch als wirk-
1966 und 1967 für die Leistungsbeniessung in sam entrichtet, wenn sie innerhalb eines halben 
Betracht kommen, als unbillig empfunden, weil Jahres nach Bewilligung des Antrages gezahlt 
für sie, hätten sie sich seinerzeit der Pflichtver- werden. Dies bedeutet unter anderem, daß auch 
sicherung nach dem GSPVG, unterworfen, die in ·Fällen, in denen der Stichtag bereits einge­
höheren Höchstbeitragsgrundlagen des GSPVG. treten ist, die auf die Beitragsgrundlagenethö­
anwendbar gewesen wären. Mit der Regelung des hung entfallenden Beitragsteile wirksam entrich­
Art. 11 Abs. 19 des Entwurfes wird daher den tet werden und damit zu einer Erhöhung der 
Weiterversicherten die Möglichkeit eröffnet, angefallenen Leistung führen können. 
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